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30 Jahre

, §achrichten der Niedersächsischen Vermessungs- und
Katasterverwalfung"

VonAlbert Alves

Am 1. Juni 1981jährt sich zum dreißigsten Male der Tag, an dem das erste Heft der

,§achrichten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katastenarwaltung" erschie-
nen ist. Dieses Jubiläum sollte Anlaß sein, Entstehen, Funktion und Wert dieser
Zeitschrift zu würdigen.

Die ,§achrichten" hatten mehrere Väter. Initiator war vor allem Georg Kaspereit,
der in seinem Bemühen Verständnis und UnterstüEung von Friedrich Hundeck,
dem damaligen Leiter der Niedenächsischen Vermeszungp- und Katasterverwaltung,
und später von dessemNachfolger, Prof. Dr. Johannes Nittinger, erfuhr. Die Motive
ergeben sich aus dem Geleitwort zum ersten Heft.

Wenngleich seinerzeit - nach dem Beginn der lViederaufuauphase - vermessungs-

tectmische Fachzeitschriften, die wissenschaftliche Erkenntnisse und allgemein in-
teressierende praktische Erfatrrungen behandelten, auch schon wieder in größerer
Zatrl erschienen waren, so fehlte es daneben doch an einem Informationsmittel, das
sich qpeziell mit den zahlreichen Fragen befaßte, die innerhalb der Vermessungs-
und Katasterverwaltung des Landes von Interesse waren. Aufgabe der ,§achrichten
der Niedersächsischen Vermeszunp- und Katasterverwaltung" sollte es daher sein,
diese Uicke zu schließen und neben den üblichen dienstlichen Wegen die Möglich-
keit zu schaffen, zu einer vertiefenden Unterrichtung und zu einem fruchtbaren Er-
fahnrngsaustausch aller Angehörigen der Niedersächsischen Vermessungp- und Ka.
tasterverwaltung zu kommen. Abgehandelt werden sollten aktuelle Fragen, deren
Antworten dazu beitragen konnten, Verbesserungen, Vereinfachungen und eine
wirtschaftliche Gestaltung der fubeiten auf allen Gebieten der durch den lVieder-
aufbau in starkem Maße beanqpnrchten Verwaltung herbeizufüluen. Aufgefordert
zur Mitarbeit an den Nachrichten waren alle Angehörigen der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katastervenraltung. Das gilt auch heute noch.

30 Jahrc der ,§achrichten" sind zwar im Vergleich zu anderen Zeitschriften eine
relativ kurze Zeit, sie geben aber, blättert man einmal die bisher erschienenen 30
Jahrgänge durch, nicht nur Zeugris von den technischen Fortschritten, dem Wandel
der Aufgaben und den Veränderungen im Organisatorischen der Niedenächsischen
Vermessungp- und Katasterverwaltung, sie lassen auch die sich ?indemden politi-
schen und rechtlichen Vorgaben und die daraus erwachsenen Konsequenzen für die
Venraltung erkennen. So decken die aus einem breitgestreuten Kreis von Angehöri-
gen der Verwaltung konrnenden Beiträge praktisch das gesamte Spektrum der Auf-
gaben der Niedersächsischen Vermesung§- und Katasterverwaltung ab. Sie reichen
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von fachlichen, rechtlichen und betriebstechnischen Problemen über Fragen der Or-
ganisation, des Personals, der Aus- und Fortbildung und der Kosten bis hin zu ge-

schichtlichen oder auch gesetzeskommentatorischen Abhandlungen.

So befaßte sich beispielsweise Max Radamm in seinem Beitrag in Heft l/1951 mit
der Entstehung der Nachweise des Liegenschaftskatasters im niedersächsischen
Raum und zeigte dabei die geschichtlich bedingten Unterschiede in den Landes-
teilen Schaumburg-Lippe, Oldenburg, Braunschweig und der ehemaligen preußi-
schen Provinz Hannover auf, zugleich aber auch die sich daraus fiir die Vereinheit-
lichung ergebenden Folgerungen. Auch der im gleichen Heft enchienene Beitrag
von Walter Hölper über den Personalaufbau der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung gibt lohnende Einblicke in die damaligen Strukturen.

Nicht unerwäihnt bleiben sollten auch die in den ,,t[achrichten" abgedruckte -
wenn auch inzwischen teilweise überholte - Übenicht über die Niedersächsische
Vermessungs- und Katasterverwaltung und die Kommentierungen zum niedersächsi-
schen Vermessungs- und Katastergesetz vom 8. November 1961 und zur Berufs-
ordnung der Öffenflichbestellten vermeszungsingenieure vom 28. Dezember 1965.
Einen guten Überblick über die in den vergangenen 30 Jahren in den ,,Nachrichten"
behandelten Themen geben im übrigen die inAbständen von l0Jahren erschienenen
Gesamtinhaltsverzeichnisse, von denen inzwischen zwei vorliegen. Sie machen den
Umfang und das breite Spektrum des aus der Praxis fiir die Praxis vermittelten
Wissenstoffes deuflich. Er ist nicht nur für den Praktiker eine wertvolle l{ilfe bei
seiner täglichen Arbeit, er vermittelt auch dem Nachwuchs so manche Anregung für
seine Ausbildung. So haben sich die ,§achrichten" mit ihren Sonderheften inzwi-
schen auch zu einem wertvollen Beitrag zur Fortbildung der Bediensteten der Nie-
dersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung entwickelt und sind damit zu
einem festen, integrierten Bestandteil des jäihrlichen Fortbildungsprogrammes ge-

worden.

Die Schriftleitung dieser ,Nachrichten" ist seinerzeit dem bereits als Initiator er-
wähnten Georg Kaspereit übertragen worden. Er hat sich dieser Aufgabe stets mit
großem Engagement und mit viel Liebe gewidmet und in seinem fast 25jährigen
wirken diese Zeitschrift im wesenflichen zu dem geprägt, was sie heute auch über
die Niedersächsische vermesungs- und Katasterverwaltung hinaus geworden ist.
seine innere verbundenheit mit den ,,Nachrichten der Niedersächsischen ver-
messnngs- und Katasterverwaltung" dokumentiert sich neben der von il:Ir.r- lgsT
neugestalteten, seither nahezu unverändert beibehaltenen äußeren Gestalt der Zeit-
schrift auch in den zahlreichen aus seiner Feder stammenden oder von ihm für den
Abdruck ausgezuchten zeitgeschichtlichen und zeitkritischen, überwiegend belle-
tristischen Beiträgen, die er fast jedem Heft vorangestellt hat. Nach dem Ausschei-
den Georg Kaqpereits hat wolf-Erich von Daack im Jahre 1974 die schriftleitung
der ,§achrichten" mit d,em ziel übernommen, die Zeitschrift in dem sinne weiter-
zuführen und zu entwickeln, wie es von ihren vätem erdacht und auch erhofft war.



Zusammenfassend ist festzustellen: die Vontellungen, die man vor 30 Jahren mit
der Herausgabe dieser Zeitschrift verbunden hat, haben sich in vollem Umfange er.

Iiillt. Wenn heute die ,Nachrichten der Niedersächsischen Vermeszungs- und Ka-

tasterverwaltung" auch über die Grenzen des l,andes hinaus allgemein anerkannt

sind - die Auflage hat sich seit 1951 fast verdreifacht -, so ist das ein Verdienst der

Schriftleiter, vor allem aber auch der zatrlreichen Autoren, die sich immer wieder

mit ihren Erfahrungen und ihren Kenntnissen in den Dienst der Sache gestellt ha-

ben. Es ist zu hoffen, daß sich diese von einem breitgefücherten Kreis von Angehöri-
gen der Niedenächsischen Vermeszungs- und Katasterverwaltung getragene Ent'
wicklung der ,§achrichten" auch künftig fortsetzt und weiter vertieft.



Straßenrecht in Niedersachsen für Yermessungsingenieure

VonHartmut Bl,eumer
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0 Definition

Rechfliche Fragen an straßen und wegen unterscheiden sich nach zwei
großen Rechtsgebieten, nämlich Straßenrarkehrsrecht und Straßenrecht,
das früher als Wegerecht bezeicttnetwurde.

Die Regelung des straßenverkehrs ist unabhängig von den Rechtwerhält-
nissen an der Straße. Ftir den Verkehr gilt eine Straße ohne Rücksicht auf
die Eigentumsverhältnisse am straßengrund und die unterhaltspflicht als
öffentlich, wenn sie ausdrücklich oder mit stillschweigender Duldung des



1.1

Verfügungsberechtigten für jedermann zur Benutzung zugelassen ist. In

diesem Sinne regeln die Straßenverkehrsvorschriften den gesamten Stra-

ßenverkehr. Für die Anwendung dieser Bestimmungen macht es nicht ein-

mal einen Unterschied, ob der Verkehrsteilnehmer auf der Straße befugt

oder rechtswidrig verkehrt. Die Verkehrsvorschriften gelten ebenso fiir
einen Verkehr auf einem gesperrten Fahrweg wie auf einem überhaupt

nicht flir den Fahrverkehr bestimmten öffentlichen Fußweg. Verkehrt

auf solchen Wegen trotzdem ein Fahrueug, so sind von ihm die Verkehrs-

regeln ur beachten. Es geht also beim Verkehrsrecht nicht um den ,,öf-
fentlichen" Weg im Rechtssinne, sondern um die Regelung des Verkehrs

auf dem Wege.

Das Recht am Wege und das Recht seiner Unterhaltung betrifft ein völlig

anderes Gebiet. öffentlicher Weg im Sinne des allgemeinen Straßenrechts

ist ein solcher, der durch die ausdrückliche Bestimmung aller rechtlich

Beteiligten dem allgemeinen Verkehr dienen soll bzw. aus besonderem

Rechtsgrunde seit jeher diese Eigenschaft hat.

Man unterscheidet demnach die Straßenbauaußicht (also die Aufsicht,

daß der Straßenbaupflichtige seine Pflicht erfiillt) einerseits von der Ver'

kehrsaufsicht andererseits. Auch in strafrechtlicher Beziehung gilt der

Wegebegriff des Verkehrsrechts.

Unter Straßenrecht werden also all die Rechtsbeziehungen verstanden,

die an Straßen bestehen und nicht Straßenverkehrsrecht sind. Das Wort

Straßenrecht hat das Wort Wegerecht abgelöst, seit die Straßengesetze der

Länder fiir öffentliche Wege grundsätzlich die Bezeichnung Straße einge-

fiihrt haben.

Gesetzgebungdrompet elnrr

Konkurrierende Gesetzgebung des Bundes (Art . 7 4 GG) erstreckt sich auf

Bau und Unterhaltung von Landstraßen des Fernverkehrs.

Die Gesetzgebungskomp etenz ist wahrgenommen durch das Bundesfern-

straßengesetz von I 953.

Geltende Gesetze

Bundesfernstraßengesetz, Neufassung vom 1. 10. 1974 BGBI- I 1974,

s.2413

Niedersächsisches Straßengesetz vom 14. 12. 1962 Nds. GVBI- 1962,

s.25 1 in der Fassungvom 24.9. 1980 - Nds. GVBI. 1980, s.359

2.1

2.2



2.3 GeseE über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesauto-

bahnen und sonstigen Bundestraßen des Fernverkehrs vom 2.3.1951 -
BGBI. t 1951, S. 157

2.4 Eisenbahnkreuzungsgesetz in der Neufassung vom 21.3.1971 - BGBI. I
1971,s.337

3 EinzelaspehtedesStraßenrechts

3.1 HistorischeEntwicklung

Die ersten Kodifizierungen des Straßenrechts sind in Niedersachsen etwa
100 Jahre alt. Die wichtigsten Gesetze sind:

3.1.1 Das Hannoversche Gesetz über Gemeindewege und Landstraßen vom
28.7.1851, (Hann.Ges. Samml. I 1851, S. 141)

3.1.2 Die Braunschweigische Wegeordnung vom 29.6.1899 (Brg. GVS 1899,

s. s2e)

3.1.3 Das Schaumb. Lippische Gesetz betr. Regelung der Wegebaulast usw.

vom 18.4. 1872 (Schaumb.-Lipp. LV Bd. 11, S. 335)

3.L.4 Die Wegeordnung für das Herzogtum Oldenburg vom 16.2.1895 (Old.
GBl. Bd.30, S.661)

Diese Gesetze enthielten stark unterschiedliche Regelungen des Straßen-
rechts, die hier nicht wiedergegeben werden können. Allen aber war ge-

meinsam, daß sie den veränderten Verh?iltnissen auf den Straßen nach
Beginn der Motorisierung nicht mehr gerecht werden konnten. Wesentli-
che Anderungen traten in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts ein, als

mit

3.1.5 Gesetz über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der
Straßenverwaltung vom 26. 3. 1934 (RGBI. I 1934, 5 243) und der

3.1.6 Verordnung zur Durchfütrrung dieses Gesetzes vom 7.12.1934 (RGBI. I
1934,5.1237)

das Recht der dem überörtlichen Verkehr dienenden Straßen neu gere-
gelt wurde. Diese wurden je|zt n Reichsstraßen und Landstraßen I. und
II. Ordnung eingeteilt. Es war allerdings nur ein Organisationsgesetz; für
das materielle Recht - z. B. die Straßenbaulast - blieben die alten Uinder-
gesetze in Kraft.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde mit dem Bundesfemstraßengesetz das
Recht der Bundesfemstraßen neu geregelt. Mit diesem Gesetz wurden die



3.2

Vorschriften 3.1 .5 und 3 .l .6 als Bundesrecht aufJer Kraft gesetzt und die

Länder ermächtigt, diese Rechtsvorschriften, soweit sie fiir andere öffentli-
che Straßen fortgalten, zu ändern oder avfzuheben. Damit hatte der Bund

zu erkennen gegeben, daß er von einer weitergehenden Gesetzgebungskom-
peterz hinsichtlich der Landstraßen des Fernverkehrs keinen Gebrauch
machen wollte.

Da die vorhandenen Bestimmungen des Straßenbaurechts unzulänglich und
der Entwicklung des Straßenverkehrs nicht mehr angemessen waren, ka-
men die obersten Straßenbaubehörden der Länder schon bei der Beratung
des Bundesfernstraßengesetzes überein, einen Ausschuß damit zu beauftra-

Ben, fiir die Straßengesetze der Länder einen Musterentwurf auszuarbeiten.
Maßgebend hierfiir war die Erkenntnis, daß die Neuordnung des materiel-
len Straßenbaurechts möglichst nach einheitlichen Grundsätzen in Anleh-
nung an das Bundesfernstraßengesetz und umfassend ftir alle öffentlichen
Straßen außer den Bundesfernstraßen durchgeführt werden sollte. Der Aus-
schuß hatte seine Arbeiten im Jatrre 1956 abgeschlossen und den fertigge-
stellten Musterentwurf den Ldndern als Arbeitsgrundlage fiir die von ihnen
zu erlassenden Landesstraßengesetze mit dem Hinweis empfohlen, daß die
Übernahme der in Angleichung an das Bundesfernstraßengesetz entwickel-
ten Grundyitze und Rechtsinstitute des Musterentwurfs der Herstellung
der Rechtseinheit auf dem Gebiet des Straßenwesens dienen würde. Der
Entwurf des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) folgte dann auch
dieser Empfehlung und wich nur insoweit von den Vorschlägen des Muster-
entwurfs &b, als dies durch die Verhältnisse im Lande Niedersachsen und
die seit Inkrafttreten des Bundesfernstraßengesetzes gewonnenen Erkennt-
nisse geboten erschien.

Öffentliche Straßen

Die Straßengesetze unterscheiden zwischen öffentlichen und nicht öffent-
lichen Straßen. Sie enthalten aber nur eine formelle, nicht eine sachliche

Definition.

Nach Germershausen-Seydel* sind öffentliche Wege Einrichtungen des

öffentlichen Rechts, welche kraft obrigkeitlicher Verfiigungsgewalt und
mit öffentlich-rechtlicher Wirkung fiir den nicht an Schienengeleise gebun-

denen, innerhalb der Grenzen der Bestimmung allgemeinen, jedermann
offenstehenden, d. h. öffentlichen Landverkehr bestimmt und dieser Be-

stimmung dauernd zu erhalten sind. In den Llinderstraßengesetzen gelten

als öffentliche Straßen die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,

* Wegerecht und Wegeverwaltung in Preußen, 1 932 (unveränderter Nachdruck 1.95 3)



Wege und Plätze. Voraussetzung fiir die Öffentlichkeit einer Straße ist also,

daß die Straßen nach den gesetzlichen Vorschriften durch Verwaltungsakt

gewidmet ist oder aufgrund besonderer Vorschriften als gewidmet gilt

(s. 3.3).

Eine öffentliche Straße, 0h öffentlicher Weg oder ein öffentlicher Platz

konnte nach frtiherem Recht außer durch einen konstitutiven Akt auf-

grund besonderer Vorschriften im Zuge eines Planfeststellungs-, Ausein-

andersetzungs- oder Umlegungsverfahrens nur durch Widmung entstehen,

die ein Zusammenwirken der Wegeaufsichtsbehörde, des Wegeunterhal-

tungspflichtigen und des Eigenttimers voraussetzte. Eine Mitwirkung der

Wegeaufsichtsbehörde entfiel allerdings bei Gemeindewegen teilweise in

Hannover und Braunschweig. Die tlbereinstimmung der drei Rechtsbetei'

ligten war sonst in jedem Falle erforderlich, wenn die Widmung auch

nicht Seichzeitig erklärt zu werden brauchte. Im übrigen konnte die Wid-

mung auch nach den in der Rechtsprechung des Pr. OVG entwickelten

Grundsätzen, die sinngemäß auch in den anderen Rechtsgebieten Anwen-

dung fanden, stillschweigend erfolgen und unmittelbar (konstitutiv, als

Widmungserklärung) oder mittelbar (deklaratorisch, als Einverständnis-

erklärung mit einer früher erfolgten Widmung) aus Handlungen oder Unter-

laszungen schlüssig gefolgert werden. Jedoch setzt auch die stillschweigen-

de Widmung tatsächliche Vorgänge voraus, die erkennen lassen, daß

der Wille .bestanden hat, den Weg dem öffentlichen Verkehr ztt widmen.

Zvr Feststellung eines solchen Willens reicht ein lediglich passives Verhal-

ten der Beteiligten, das sich nur darauf beschränkt, einen tatsächlich

bestehenden allgemeinen Verkehr nicht zu hindern, nicht aus. In der

Rechtsprechung des Pr. OVG und der älteren Rechtslehre war im übrigen

anerkannt, daß bei den sogenannten ,,alten Wegen", deren Entstehung weit
zurtickreicht, die Annahme ihrer Öffentlichkeit auf die seit alter Zeit
geübte Benutzung für den öffentlichen Verkehr gestätzt werden kann,
wenn dieser im garuen genommen frei und ungehindert unter Umständen

stattgefunden hat, die auf die erfolgte Widmung seitens aller Rechtsbetei-

ligten schließen lassen.

Seit Geltung der Straßengesetze sind alle öffentlichen Straßen in Verueich-
nissen zu erfassen. Alle dort nicht erfaßten Einrichtungen des nicht schie-

nengebundenen Landverkehrs sind dann nicht öffentliche Wege. Sie

werden auch als Privatwege bezeichnet, weil sie aufgrund privater Initiative
jederueit dem öffentlichen Verkehr entzogen werden können. Hier gibt es

aber noch graduelle Unterschiede. So können echte Privatwgg€, die auf
privaten Grundstücken verlaufen, dem Verkehr generell entzogen werden,
während das bei Leinpfaden und Wegen der Realverbände nicht möglich
ist.



Zur öffentlichen Straße gehören:

l. der Straßenkörper. Das sind insbesondere der Straßengrund, der Stra-
ßenunterbau, die Straßendecke, die Brücken, Thnnel, Durchläse, Dämme,
Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzan-
lagen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Rad- und Geh-
wege;

2. der Luftraum über dem Straßenkörper;

3. das Zubehör, das sind die amtlichen Verkehrszeichen und cinrichtung€n
sowie Verkehnanlagen aller Art, die der Sicherheit oder trichtigkeit des
Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen, und der Bewuchs;

4. die Nebenanlagen, das sind solche Anlagen, die überwiegend den Auf-
gaben der Verwaltung der öffenflichen Straßen dienen, z. B. Straßenmei-
stereien, Gerätehöfe, Lager, Lagerplätze, Ablagerungs- und Entnahmestel-
len, Hilfsbetriebe und cinrichtungen.

3.3 Widmung

3.3.1 Begriff

Die Widmung ist der im frtiheren preußischen Rechtsgebiet entwickelte
und auch von den Gesetzgebem im Bundesgebiet übemommene förmliche
Akt, durch den die Öffentlichkeit einer Straße im Rechtssinne begründet
wird. Die Straßenfläctre ist in der Regel als Neubaustrecke oder als private
Straße vorher schon tatsächlich vorhanden, sie wird aber erst durch die
Widmung zur Sache im Gemeingebrauch. Die Widmung kann aber auch
schon erhebliche Zeit vor der tatsäclrlichen Herstellung der Straße und un.
abfuingig von dieser erfolgen, denn sie ist weder mit der Indienststellung
der Straße noch mit ihrem tatsächlichen Vorhandensein gleichzustellen.

Durch die Widmung werden rechtsgestaltend zahlreiche Beziehungen ge-

schaffen, die sich nicht auf den eigentlichen Straßenraum beschränken,
sondem z. B. durch Auslösung der Anbau- und Schutzvorschriften auch
au f die angrenzenden Grundstücke übergreifen. Rechtsbeziehungen ent-
stehen femer mit anderen öffenflichen Baulastträgern durch das Kreu-
zungsrecht. Die Widmung ist somit nach henschender Auffassung ein Ver-
waltungsakt, der sich an eine im einzelnen nicht bekannte Vielzatrl von
Adressaten richtet und daher zu veröffentlichen ist. Marschall umschreibt
die Widmung in seinem Kommentar zum BFStTG wie folgt:

Die Widmung ist der rechtsgestaltende, sowohl begänstigende als auch be-
lastende Verwaltungsakt, durch den eine Straße im technischen Sinne zur
öffenflichen Straße geschaffen wird mit der Wirkung, daß einerseits dem
Träger der Straßenbaulast die sich aus öffentlichem Recht ergebenden Auf-
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gaben auferlegt werden, daß andererseits Anlieger und Eigentümer im Rah'

men des öffentlichen Rechts in der Ausübung ihres Eigentumsrechts inso'
weit beschränkt werden, als dies die öffenfliche Aufgabe erfordert, und
daß schließlich jedermann der geseEmäßige Gebrauch der Straße gestattet

ist.

3.3.2 Verfahren

Zuständig für die Widmung ist grundsätzlich der Träger der Straßenbaulast,

denn durch die Widmung werden die sich aus dem Gesetz ergebenden

Rechte und Pflichten des Trägers der Straßenbaulast begrtturdet. Die Wid-

mung enthält daher zugleich die Willenserklärung des Trägers der Straßen-

baulast, daß er diese Aufgaben übemimmt. Wenn die Straßenbaulast nicht
einer Gebietskörperschaft zufällt, sondem einer Person des öffenflichen
oder bürgerlichen Rechts als Grundstückseigentümerin, so ist zur Wahrung

der öffentlichen Belange die Einschaltung der Aufsichtsbehörde vorge-
sehen, die jedoch nur auf Antrag tätig werden darf. Fetrlt die in dem An-
trag liegende Einwilligung des Eigentürners, so ist die Widmung als nichtig
anzusehen, da durch sie öffentlich-rechtliche Pflichten des Eigentürners be-
gr{indet werden.

Vorbedingung fiir die Widmung ist, daß die betreffende Straße nach der zu
erwartenden Verkehnbedeutung die Merkmale einer der Straßengruppen
erfüllt; die Straßengruppe ist in der Mdmung festzulegen. Nur bei sonsti-
gen öffenflichen Straßen bedarf es keiner besonderen Festlegung. Be-

schränkungen auf b estimmte Benutzungs afien (2. B. Kraftfahrzeugstraßen,
Radfahrwege) oder auf bestimmte Benutzerkreise, die aber immer eine un-
bestimmte Vielzahl von Personen umfassen mtissen (2. B. Kirchen- und
Schulwege), sind mit der Widmung anzuordnen. Gegen derartige Beschrän-
kungen haben die Teilnehmer am Gemeingebrauch keinen Rechtsbehelf,
denn auf den Gemeingebrauch und seine Aufrechterhaltung besteht kein
Rechtsanqpnrch. Entscheidend ist, daß die Straße oder der Weg fiir den be-
stimmten Zweck jedermann offensteht.

Durch die Widmung einer Straße fiir den Verkehr wird diese nicht aus dem
Geltungsbereich des bürgerlichen Rechts herausgelöst. Im deutschen Recht
hat sich im Gegensatz zum französischen Rechtskreis der Begriff eines
öffentlichen Eigentums nicht durchge*tzt. Zwar ist im Hamburgischen
Wegegesetz vom 4.4.1961 ein öffentliches Eigentum an der Straße als ho-
heitliche Sachherrschaft festgelegt worden. Dies beruht aufder besonderen
geschichtlichen Entwicklung im Gebiet der Freien und Hansestadt Ham-
burg und hat sich in einem Stadtstaat auch leichter durchsetzen lassen. Die
Regelung im BFSTG und im Nds. StrG folgt den bisherigen Grundsdtzen,
wonach die zivilrechtlichen Befugnisse des Eigentümers durch die wid-
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mung nicht auryeschlossen werden, wenn sie auch durch die öffentliche

Zweckbestimmung der Straße stark eingeschränkt werden. Aus diesem

Grunde schreiben die Gesetze auch grundsätzlich die Zustimmung des

Eigenttimers oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten für die

Widmung vor . Zvt Nutzung dingllch berechtigt sind die Inhaber von Erb-

baurechten, von Dienstbarkeiten sowie von Nießbrauchrechten. Einer Zu-
stimmung bedarf es nicht nur dann, wenn eine Straße neu geschaffen wird,
sondern auch dann, wenn eine bereits vorhandene Straße verlegt oder

durch das hinzugenommene neue Gelände verbreitert werden soll; dies er-

gibt sich schon daraus, daß mit der Widmung die öffentliche Zweckbe'

stimmung der Straße auch insoweit der privaten Nutzungsmöglichkeit

durch den Eigenttimer vorgeht. Die Widmung braucht bei geringfügiger

Verlegung oder bei einer Verbreiterung der Straße allerdings nicht aus-

drücklich erklärt ztt werden, da nach den Gesichtspunkten der Anwach-

sung von vomherein alle Teile von der Widmung umfaßt werden, die als

Verbesserungen und Verbreiterungen der naturgemäßen Entwicklung der

Straße entsprechen. Die Zustimmung bedarf keiner Form, sie kann sich aus

einem bestimmten Verhalten schlüssig ergeben, z. B. wenn der Grund-

stückseigentümer der Inbesitznalwrc seiner Grundstücke und dem Beginn

von Bauarbeiten ohne Vorbehalt zugestimmt hat. Auch kann die Zustim-

mung durch die Besitzeinweisung im Enteigntrngs- oder einem sonst gesetz-

lich geregelten Verfatrren) z. B. nach dem Flurbereinigungsgesetz, ercetzt

werden.

Die Widmung ist öffentlich bekanntzvmachen. Die öffentliche Bekannt-

machtrng der Widmung ersetzt die Zustellung an die Beteiligten. Eine

Rechtsmittelbelehrung ist zwar nicht besonders vorgeschrieben, liegt aber

im Interesse der verfiigenden Stelle, da nur durch sie die Rechtsmittelfrist

in Lauf gesetzt wird.

Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungsverfatrren oder in einem

Bebauungsplan geregelt wird, kann die Widmung in diesem Verfahren mit
der Maßgabe verfligt werden, daß sie mit der Verkehrsübergabe wirksam

wird. Gleichartige Rechtsvorgänge wie die Widmung sind die Umstufung

(Auf- und Abstufung), wenn sich die Verkehrsbedeutung einer Straße so

geändert hat, daß sie einer anderen Straßengruppe zugeordnet werden

muß, und die Einziehwg, wenn die Öffentlichkeit einer Straße beseitigt

werden soll.

Das Verfahren fiir alle 3 Vorgänge ist für die im Nds. StrG behandelten

Straßengruppen festgelegt in entsprechenden Richtlinien aus dem Jahre

1963 (Nds. MBl. 1963, S. 834)
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34 Straßenverueichnisse

Seit Inkrafttreten des Nds. StrG sind alle öffentlichen Straßen in Straßen-

vetzeichnissen zv efiassen .

Solche Yerzeichnisse fiir die Reichsautobahnen und -straßen (später: Bun-

desautobahnen und -straßen), die Landstraßen I. (später: Landesstraßen)

und II. Ordnung (später: Kreisstraßen) hatte es seit der Durchflihrungs-
verordnung vom 7.12.1934 gegeben. Während aber damals die Eintragung
in das Straßenverzeichnis rechtsbegrtindende Wirkung hatte durch die

Eintragung erhielt die Straße die Eigenschaft ,,öffentlich" - hat die Ein-
tragung heute nur noch deklaratorische Bedeutung, wie es sich aus der

Widmtrngstheorie ergibt. Die Erfassung aller öffentlichen Straßen in amt-

lichen Yerz.eichnissen trägt jedoch zur Klärung der Rechtslage bei, erleich-
tert die Durchführung statistischer Erhebungen und ist fiir die Bereinigung

der Wegerechtsverhältnisse in den Gemeinden und gemeindefreien Gebie-

ten unentbehrlich. Das Nds. StrG bestimmt, daß die aufgrund der Verord-
nung über die Straßenverueichnisse vom 27. September 1935 eingerichte-

ten Straßenverzeichnisse ftir die Landes- und Kreisstraßen nach den Vor-
schriften dieser Verordnung weitergefiihrt werden. Die Yerueichnisse der

Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Straßen heßen Bestands-

verzeichnisse. (fber ihre Anlegung ist eine Verordnung vom 29.8.1966 er-

gangen. Diese Yerueichnisse waren danach erstmals anzulegen und mußten
innerhalb von 3 Jahren aufgestellt und dann 6 Monate lang zur Einsicht
offengelegt werden. Diese Frist war zu kvrz. Sie wurde mit der Gesetzes-

änderung von 1980 auf den 31 . 12.1983 hinausgeschoben.

Der Anlegung der Bestandsverueichnisse ftir die Gemeindestraßen und
sonstigen öffentlichen Straßen kam ftir die Rechtsangleichung und Rechts-

bereinigung erhebliche Bedeutung ztr. Deshalb war hierfür eine verhältnis-
mäßig lange Zeitspanne vorgesehen. Dadurch wurde eine sorgfältige Be-

standsaufnahme ermöglicht. Die sich an die Fertigstellung der Bestandsver-

zeichnisse anschließende Auslegungsfrist war mit sechs Monaten ebenfalls
reichlich bemessen, um jedermann, der sich in seinen Rechten betroffen
fühlte, Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Es war aber ausdrücklich
festgelegt, daß es sich um eine Ausschlußfrist handelte, nach deren Ablauf
keine Einwendungen mehr zugelassen sind. Kam keine Einigung über frist-
gerecht erhobene Einwendungen zustande, sollte die Straßenaufsichtsbe-
hörde entscheiden. Gegen die Enticheidung der Straßenaufsichtsbehörde
war der Verwaltungsrechtsweg nach den allgemeinen Vorschriften gegeben.

Die Anpaszung der Rechtsverhältnisse der vorhandenen nichtklassifizierten
Straßen an die neuen Vorschriften hatte besondere Bedeutung fiir die ehe-
maligen Länder Braunschweig trnd Oldenburg. Die Feld- und Wannewege
und sicherlich ein wesentlicher Teil der öffenflichen Fußwege nach bis-
herigem braunschweigischem sowie die Genossenschafitswege nach bisheri-
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gem oldenburgischem Recht gehören zu der großen Gruppe der ,,Interes-
sentenwege". Das sind in der Feldmark oder Forst gelegene, einer Mehr-
heit von Grundbesitzem gemeinsam dienende Wirtschaftswege. In den
früher hannoverschen Landesteilen - wie im ganzßn preußischen Rechts-
gebiet - und in Schaumburg-Lippe haben die Interessentenwege keinen
öffentlichen Charakter. Dies soll in Zukunft grundsätzlich für das gesamte

Landesgebiet gelten, da die Interessentenwege eine vorwiegend agrarwirt-
schaftliche und keine eigentlich verkehnwirtschaffliche Bedeutung haben,
so daß sie nicht in das System der öffentlichen, dem allgemeinen Verkehr
dienenden Straßen gehören. In der Praxis ist der übergang vom ausschließ-
lich,4grarwirtschaftlich" genutzten Interessentenweg zur,,verkehrswirt-
schaftlich" genutzten öffentlichen Straße fließend. Die Gemeinden hatten
daher bei Anlegung der Bestandsverzeichnisse zu prüfen, ob die Feld-,
Wanne- oder bisher öffenflichen Fußwege (im ehemaligen Verwaltungsbe-
zirk Braunschweig), die Genossenschaftswege (im ehemaligen Verwaltungs-
bezirk Oldenburg) und die vorhandenen Interessentenwege in den anderen
Landesteilen tatsächlich dem öffentlichen Verkehr dienen. Ist das der Fall,
so sollten die betreffenden Wege als Gemeindestraßen in das Bestandsver-
zeichnis aufgenommen werden.

3.5 Einteilung der öffentlichen Straßen

Die Hierarchie der öffentlichen Straßen nach abnehmender Verkehrs-
bedeutung ist:

I Bundesautobahnen
2 Bundesstraßen
3 Landesstraßen

4 Kreisstraßen
5 Gemeindestraßen
6 Sonstige öffentliche Straßen

Die beiden ersten Kategorien bilden zusiunmen die Bundesfernstraßen.

Die Unterscheidung ist nach dem Träger der Straßenbaulast vorgenofirmen
worden; sonstige öffentliche Straßen sind solche innerhalb einer demsel-
ben Eigentümer gehörenden zusammenhängenden Grundfläche, die keiner
anderen Straßengruppe angehören. Alle sogenannten Eigentümerwege, die
keiner anderen Straßengruppe angehören dürfen,und dem öffentlichen
Verkehr fiir besondere Zwecke gewidmet sind, fallen unter die Gruppe der
sonstigen öffentlichen Straßen. Auch Gebietskörperschaften wie das Land
können solche Straßen außerhalb des klassifizierten Straßennetzes fiir den
öffentlichen Verkehr ax Verfügung stellen, z. B. Forststraßen innerhalb
geschlossener großer Waldgebiete wie Haru und Solling.Hieruu gehören fer-
ner Bahnhofsvorpldae und sonstige Zuwegungen ru Bahnhöfen oder
Haltestellen im Eigentum der Deutschen Bundesbatm sowie dem öffentli-
chen Verkehr gewidmete Straßen auf werkseigenem Industriegelände. Für
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alle öffenflichen Straßen in gemeindefreien Gebieten finden die Vorschrif-
ten für sonstige öffenfliche Straßen Anwendung.

3.6 Straßenbaulast

3.6.1 Begriff

Die Straßenbaulast ist die Pflicht, alle mit Bau und Unterhaltung einer
Straße zusammenhängenden Aufgaben so zu erfüllen, daß die Straße dem
regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen kann. Maß, Art und Höhe der er-

forderlichen Kosten müssen zu den Verkehrsinteressen in angemessenem

Verhältnis stehen, es sei denn, daß der Schutz von Menschenleben in Frage

steht. Die Straßenbaulast umfaßt mithin alle kistungen, die im Interesse

eines geregelten Verkehrs auf einer Straße an Arbeiten, Anlagen und Ein-
richtungen erforderlich sind. Zum Inhalt der Straßenbaulast gehört es ins-

besondere, die Straße anztrlegen, zu verlegen und einzuziehen, dem Ver-
kehrsbedürfnis entsprechend zu unterhalten, zu verbreitem, zu verbessem,
bauliche Verkehrstrindemisse auf den Straßen zu beseitigen, femer die
durch Anle gung, Verb reiterung, Verbesserung und Verlegung begründeten
Entschädigungen zu bezahlen. Die Sicherheit des Verkehrs muß im Rah-
men der technischen und wirtschafflichen Möglichkeiten gewährleistet

sein.

Es besteht keine Rechtqpflicht gegenüber dem einzelnen Staatsbürger, eine
Straße zu bauen und zu unterhalten, wie es auch kein subjektives Recht
auf Ausübung des Gemeingebrauchs an einer öffentlichen Straße gibt. Die
Straßenbaulast ist vielmehr eine hoheitliche Aufgabe im Bereich der öffent-
lichen Daseinsvorsorge, bei deren Ausübung jedoch so zu verfahren ist, daß
niemand einen Schaden erleidet. Die Erfiillung der Pflichten aus der Stra-
ßenbaulast wird durch die Straßenaufsicht sichergestellt, die gegebenenfalls

auch die Anlegung einer Straße ezwingen kann.

Die Straßenbaulast erstreckt sich nicht auf das Schneeräumen und das

Streuen bei Schnee- oder Eisglätte. Diese Maßnahmen gehören zur Gefah-
renabwehr im weiteren Sinne und können, da dies weder technisch durch-
führbar noch finanziell tragbar wäre, nicht in die Pflichten des Trägers der
Straßenbaulast nach diesem Gesetz einbezogen werden.

3.6.2 Träger der Straßenbaulast

Der Bund ist Träger der Straßenbaulast für die Bundesfernstraßen. Die Ge-
meinden mit mehr als 80 000 Einwohnem sind rräger der Straßenbaulast
für die ortsdurchfatrrtenimzuge von Bundesstraßen.Maßgebend ist die bei
der Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl. Eine Gemeinde mit mehr als
50000, aber weniger als 80000 Einwohnern wird rräger der straßenbau-
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last für die Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen, wenn sie es mit
Zustimmung der obersten Kommunalaufsichtsbehörde gegenüber der ober-

sten Landesstraßenbaubehörde verlangt. In den Ortsdurchfahrten der übri-

gen Gemeinden ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für Gehwege

und ParkpläEe.

Träger der Straßenbaulast für Landes- und Kreisstraßen sind:

- das Land für die Landesstraßen;

- die Landkreise und die kreisfreien Städte für die Kreisstraßen;

- die Gemeinden fiir die Ortsdurchfalrten, wenn sie bei der Volkwählung
mehr als 50 000 Einwohner hatten.

Soweit dem Land und den Landkreisen die Straßenbaulast für die Orts-

durchfahrten obliegt, erstreckt sich diese nicht auf Gehwege und Park-

plätze. Ebenso wie bei Bundesstraßen können auch hier Gemeinden - und

zyar solche mit 20000 bis 50000 Einwohnem - auf Antrag Straßenbau-

lastträger für die gesamte Ortsdurchfatrrt werden.

Träger der Straßenbaulast für Gemeindestraßen sind die Gemeinden, diese

sind auch Straßenbaulastträger für Gehwege und Parkplätze an Ortsdurch'
fahrten.

Träger der Straßenbaulast für die sonstigen öffenflichen Straßen ist der

Eigentümer, wenn die Straßenaufsichtsbehörde nicht einen anderen be-

stimmt.

3.7 Ortsdurchfahrten

3.7.1 Allgemeines

Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Bundes-, Landes'oder Kreisstraße,

der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und auch der Erschließung

der anliegenden Grundstticke oder der mehrfachen Verknüpfung des Orts-

straßenneEes dient. Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeinde-

bezirkes, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend

bebaut ist.

Die Ortsdurchfahrt hat als Teil der Bundes-, Landes- oder Kreisstraße

neben ihrer Aufgabe für den weiträumigen Verkehr auch Erschließungs-

funktionen fiir die Grundstücke in der Gemeinde und VerkniBfungsfunk-

tionen fiir das gemeindliche Straßennetz wahrzunehmen. Das rechtfertigt
eine stärkere Beteiligung der Gemeinde; die von der teilweisen Baulast für
die Gehwege bis zur vollständigen Baulast fiir die Straße gehen kann-

ln den früheren Wegeordnungen war die Baulast für die Ortsdurchfahrten

durchaus uneinheitlich geregelt. Erst das Straßenneuregelungsgesetz hat
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für alle klassifizierten Straßen die einheifliche Regelung gebracht, daß die
Gemeinden mit mehr als 6000 Einwohnem nach der Volkszählung vom
16.6.1933 Träger der Straßenbaulast fiir die Ortsdurchfahrten im Zuge
von Reichsstraßen, Landstraßen I. und II. Ordnung wurden, weil in den
größeren Gemeinden die Ortsdurchfahrten vorzugsweise auch dem ge-

meindlichen Verkehr dienen, so daß die gemeindlichen Interessen überwie-
gen. Dazu kommt, daß in diesen Gemeinden die öffentlichen Straßen auch
für die Aufnahne von Versorgungsleitungen, Straßenbahnen, Kanalisa-
tionen dienen müssen und es nicht ratsam erschien, örtliche und überört-
liche Belange durch verschiedene Träger behandeln zu lassen. An diesem

Grundsatz hat der Gesetzgeber festgehalten.

3.7.2 Rechtliche BedeutungderOrtsdurchfahrt

Die Straßenbaulast fiir die Ortsdurchfahrten ist folgendermaßen geregelt:

Bei allen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind die Gemeinden Träger der
Straßenbaulast fiir Gehwege und Parkplätze an den Ortsdurchfahrten. Da-
rüber hinaus sind größere Gemeinden Straßenbaulastträger für die gesamte

Ortsdurchfahrt und zwar :

- bei Bundesstraßen Gemeinden mit mehr als 80000 Einwohnem

- bei Landes- und Kreisstraßen die Gemeinden, die bei der Volksz?ihlung
mehr als 50000 Einwohnerhatten

3.7.3 Umfang der Ortsdurchfahrt

Die Ortsdurchfahrt wird durch Verwaltungsakt festgelegt und örtlich an

Anfang und Ende durch einen Begrenzungsstein mit dem Kennzeichen OD
kenntlich gemacht.

3.1.4 Vorschriften

Neben den Vorschriften in den Straßengesetzen gibt es in Niedersachsen
Richtlinien über Ortsdurchfahrten und zwar Richtlinien über die rechtliche
Behandlung von Ortsdurchfatrrten der Bundesstraße - RdErl. MW vom
22.3.19'16, Nds. MBl. 1976,5.587 und Richflinien für die rechtliche Be-
handlung von Ortsdurchfahrten der Landes- und Kreisstraßen - gem.
RdErl. vom l. 12.1966 Nds. MBl. 1967,5.22.

3.8 Nutzung an Straßen

Grundsätzlich besteht an allen Straßen Gemeingebrauch, das ist der jeder-
mann gestattete Gebrauch der Straße zum Verkehr im Rahmen der Wid-
mung und der verkehrsbehördlichen Vorschriften.
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Daneben gibt es die Sondemutzung an Straßen. Sie wird auf Antrag er-
laubt, ist immer befristet und gebührenpflichtig. Es gibt aber Sonderbe-
stimmungen für bestimmte Sondemutzungen wie Personenverkehr mit Bus

und Bahn, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen und Zufahrten und Zu-
gänge außerhalb der Ortsdurchfahrt.

Einzelheiten sind in den Nutzungsrichflinien vom 1.8.1975 enthalten, die
im Nds. MBl. 1976, S. 42 und Nds. MBl. 1980, S. 1092 veröffentlicht sind
und in den Zufatrrtenrichtlinien, RdErl. MW vom 16.9.1976, Nds. MBl.
1976,5.1874.

3.9 Anbaubeschränkungen

An allen Straßen gibt es einen Bereich, in dem Hochbauten überhaupt
nicht errichtet werden dürfen und einen Bereich, in dem die Errichtung
nur im Einvemehmen mit den Straßenbaubehörden genehmigt werden
darf.

Diese Beschränkungen gelten allerdings nicht, wenn das Bauvorhaben den
Festsetzungen eines Bebauungsplanes entspricht, der mindestens die Be-
gtenzvng der Verkehrsflächen enthält und unter Mitwirkung des Straßen-
baulasttrdgers zustande gekommen ist.

3.9.1 Anbauverbot

Außerhalb der Ortsdurchfahrten dürfen

a) Hochbauten jeder Art in einer Entfemung bis zu 40 m bei Bundes-
autobahnen und bis zu 20 m bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
und

b) bauliche Anlagen, die über Zufahrten mittelbar oder unmittelbar ange-

schlossen werden sollen

längs der Bundesfem-, Landes- und Kreisstraßen nicht errichtet werden.
Alle Entfemungen werden vom äußeren Rand der befestigten, für den

Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn geme ssen.

3.9.2 Zustimmungsbedürftigkeit

Baugenehmigungen bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörden,
wenn

a) bauliche Anlagen an Autobahnen in einer Entfernung bis 100 m, an

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in einer Entfernung bis 40 m er-

richtet oder erheblich verändert werden sollen oder
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b) bauliche Anlagen erheblich geändert oder anders genvE,t werden sol-

len, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten unmittelbar
oder mittelbar an Bundesfem-, Landes- oder Kreisstraßen angeschlos-

sen sind.

3.10 Kreuzungen und Einmifurdungen

Eine Kreuzung entsteht, wenn sich zwei Verkehrswege schneiden und an

der Kreuzungsstelle dieselbe Grundfläche benutzen. Da es keine gemein-

schaftliche Baulast und kein gemeinschaftliches Eigentum an Kreuzungen
gibt, muß das Kreuzungsrechtwerhältnis detailliert geregelt werden. Dieses

Rechtsverhältnis umfaßt z. B. die Errichtung, die Duldung und die Unter-
haltung der Kreuzungsanlage. Die Straßengesetze enthalten datrer umfang-
reiche Bestimmungen, daneben gibt es Ausführungsverordnungen bei Bund
und Land sowie zahlreiche Richtlinien.

Die Regelungen über die Verteilung der Kosten bei Neuanlage von Kreu-
zungen sollen hier außer Betracht bleiben. Wichtig sind aber die Bestim-
mungen über die Straßenbaulast an Kreuzungen. Einmündungen werden
dabei den Kreuzungen gfeichgestellt.

Im Bereich der Kreuzungen sind vor allem.2 Komplexe besonders geregelt,

nämlich

1. die Frage, wer die Kosten bei Herstellung einer Kreuzungsanlage zu
tragen hat, und

2. die Frage, wer die Kreuzungsanlage zu unterhalten hat.

Die entsprechenden Vorschriften finden sich in den §§ 12 bis 13 a des

BFSTC und 33 bis 35 c des NStrG. Daneben sind zur Klärung des Be-
griffs,Jkeuzungsanlage" zwei Verordnungen ergangen,

1. VO über Kreuzungsanlagen im Z'uge von Bundesfemstraßen (BGBI.
1975, S. 2985)

2. VO über Kreuzungsanlagen im Zuge von öffentlichen Straßen (Nds.
GVBI. 1976, S.315)

Als Erläuterunget zlt diesen Verordmrngen gibt es femer 3 Richtlinien,
nänrlich:

1. Richtlinien über die Rechtsverhältnisse an Kreuzungen zwischen Bun-
desfemstraßen und Gewässem §ds. MBl. 1975, S. 1082)

2. Richtlinien über die Rechtsverhältnisse an Kreuzungen und Einmün-
dungen von Bundesfemstraßen und anderen öffentlichen Straßen
§ds. MBl. 1976, S.599)
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3.1 I

3. Ausfiihrung der VO über Kreuzungsanlagen im Zvge von öffentlichen

Straßen (Nds. MBl. 1977, S. 430)

Außerdem gelten über Kreuzungen^von Straßen mit Eisenbahnen das vorn

envähnte Eisenbahnkreuzungsgesetz und ftir die Kreuzungen mit Wasser-

straßen die § § 40 bis 43 des Bundeswasserstraßengesetzes.

Aus dem Bereich der Straßenkreuzungen ist ftir das hier behandelte Thema

folgendes wichtig:

Im Bereich der Kreuzungsanlagen geht die Unterhaltspflicht des Straßen-

baulastträgers der Straßen höherer Verkehrsbedeutung weiter als es seiner

Straßenbaulastpflicht an der Strecke entspricht.

Die Unterhaltung ist aber nur ein Teil - wenn auch wesentlicher Teil - der

umfassenderen Straßenbaulast. So gehören z. B. zwar Beseitigung von Ab-
nutzung und Erneuerung abgängiger Teile nfi Unterhaltung, nicht aber Er-
weiterungen und Verbesserungen an der Kreuzung. Auch Maßnahmen rur
Reinigung, Beleuchtung, Schneeräumung u. ä. gehören nicht a$ Unterhal-
tung.

Im Bereich der Kreuzungsanlagen gibt es also 2 öffentlich rechtliche Gren-

zen, wenn me hre re Straßenb aulast träger b etroffen sind, nämlich :

I . Grenze der Straßenbaulast

2. Grenze der Unterhaltungspflicht

Während sich die Grenze der Unterhaltungspflicht nach den zitierten VO
richtet, liegt die Grenze der Straßenbaulast bei höhengleichen Kreuzungen

am Rand der Fahrbalm der Straße höherer Verkehrsbedeutung.

Bei höhenungleichen Kreuzungen ist Baulastträger des Kreuzungsbauwer-

kes der Baulastträger der Straße, in deren Verlauf das Bauwerk liegt.

Nähere Einzelheiten können noch aus den Bildbeispielen zur Begrtindung

der aufgehobenen Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung von 1957 ent-

nommen werden, die im Verkehrsblatt 1957 ,5.349 abgedruckt sind.

Planfeststellung

In den §§ 17 bis 18 c BFStTG bzw. 38 NStrG ist geregelt, daß neue

Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen nur gebaut und bestehende nur ver-

ändert werden dürfen, wenn der Plan vorher festgestellt ist.

Das Verfahren in beiden Gesetzen ist an das im Verwaltungsverfahrens-

ge*tz vorgeschriebene angegllchen worden und vollzieht sich folgender-

maßen:
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Von der nach Landesrecht zuständigen Anhörungsbehörde wird ein An-

hönrngsverfatrren durchgeführt, nachdem ihr der aus Zeichnungen und Er'
läuterungen bestehende Plan vorgelegt worden ist. Sie holt im Laufe des

Anhörungsverfatrrens die Stellungnahme aller Behörden, deren Aufgaben-

bereich durch das Vorhaben berührt wird, und der betroffenen Gemeinden

und Landkreise ein. Außerdem wird der Plan einen Monat zur Einsicht

augelegt. Nach Ablauf der Auslegunpfrist kann jeder, dessen Belange be-

troffen werden, innerhalb von 2 Wochen Einwendungen gegen der Plan er-

heben. Nach Ablauf dieser Frist erörtert die Anhörungsbehörde die Ein-

wendunpn und die Stellungrahmen der Behörden mit dem Träger der

Straßenbaulast, den beteiligten Behörden, den Betroffenen sowie den Per-

sonen, die Einwendungen vorgebracht haben, in einem Erörterungptermin,

dessen Termin öffentlich bekannt gemacht wird.

Zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens gibt die Anhörungsbehörde eine

Stellungrahme ab und leitet diese mit dem Plan, den Stellungrahmen und

den Einwendungen der Ptanfeststellungsbehörde zu.

Die oberste zuständige Straßenbaubehörde stellt den Plan fest. Dabei wird
zugleich über die Einwendungen entschieden, über die beim Erörterungs-

termin keine Einigungeruielt worden ist.

Der Planfeststellungpbeschluß wird dem Träger der Straßenbaulast und den

Beteiligten, über deren Einwendungen entschieden wird, mit Rechtsbe-

helfsbelehrung zugestellt; außerdem wird eine Ausfertigung in denbetrof-
fenen Gemeinden zwei Wochen zur Einsicht ausgelegt.

Vor der Klageerhebung gegen einen Planfeststellungsbeschluß (Verwal-

tungsrechtsweg) bedarf es keiner Nachprüfung im Vorverfahren.

Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens festgestellt;
alle öffenflich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger der Straßen-

baulast und den Betroffenen werden rechtsgestaltend geregelt.

Weitere Einzelheiten können aus den Richtlinien über die Planfeststellung

entnonnnen werden §ds. MBl. 1976, S. l9O7).

3.12 ZuständigeBehörden

3.12.1 Gesamtorganisation

Oberste Landestraßenbaubehörde ist der Niedersächsische Minister für
Wirtschaft und Verkehr. Obere Straßenbaubehörden sind das Landesver-
waltungsamt - Straßenbau - und die Bezirksregierungen.

Untere Straßenbaubehörden sind die Straßenbau- und Neubauämter mit
den Straßenmeistereien für Bundes- und Landesstraßen,
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die Landkreise und kreisfreien Städte für die Kreisstraßen,

die kreisfreien städte und Gemeinden fiir die Gemeindestraßen und die

Ortsdurchfahrten, soweit ihnen die Straßenbaulast obliegt.

3.12.2 Bundesfemstraßen

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörden sind die Bezirksregierungen.

Planaufstellende Behörden sind die Straßenbau- und Neubauämter sowie

das Landesverwaltungsamt - Straßenbau.

3.12.3 Landes- und Kreisstraßen

Anhörungsbehörden sind die Landkreise und kreisfreien Städte.

Planfeststellungsbehörden sind die Bezirksregierungen.

Weitere Einzelheiten über die Organisation sind z. B. in den Erlassen vom
26.11.1973 und 18.10.1978 (Nds. MBl. 1973, S. 1716 und 1978,

S. 1851) enthalten.

4.1

Liegensch aft srech tliche Aspekte des S t raßenrechts

Eigentum

Zwar werden in den Straßengesetzen keine Aussagen darüber getroffen,

wer Eigentümer einer Straße ist, aber es gibt eine enge Verbindung zwi-
schen Straßenbaulast und Eigentum an der Straße.

Sowohl nach § 6 BFStTG als auch nach § 1l Nds. StrG geht nämlich beim
Wechsel der Straßenbaulast, also z.B. bei Herauf- oder Herabstufung, nicht
nur die Straßenbaulast, sondern auch das Eigentum an der Straße mit über.

Es handelt sich also in diesen Fällen um einen Eigentumsübergang kraft
Gesetzes. Dabei wird aber vorausgesetzt, daß der bisherige Straßenbaulast-

träger das Eigentum ordnungsgemäß erworben hat . Dazu ist der Straßen-

baulasttfiger z.B. nach § 13 Nds. StrG verpflichtet worden.

Die eigentliche Eigentumsbeschränkung eines Grundstückseigenttimers,

dessen Grundstück Straße wird, geschieht bereits im Planfeststellungsver-

fahren und spätestens im Augenblick der Widmung. Seine Verfiigut gsge-

walt wird dann wesentlich eingeschränkt. Abschließend ist dann vom Stra-

ßenbaulastträger das Eigentum ztr erwerben. Das geschieht nach den Re-

geln des privaten Sachenrechts, also durch Einigung und Eintragung.

Der Eigentumsübergang krafl Gesetzes beim Wechsel der Straßenbaulast

macht gegebenenfalls das Grundbuch unrichtig, daher ist irt allen Straßen-

gese tzen e in Grundbuchb e richtigun gszwan g b egri,inde t wo rden .
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4.2

4.3

Es ist also davon auszugehen, daß der Träger der Straßenbaulast auch

Eigentümer der Straße ist, d. h.

bei Bundesfernstraßen
bei Landesstraßen
bei Kreisstraßen
bei Gemeindestraßen

die Bundesrepublik Deutschland
das Land Niedersachsen

der Landkreis
die Gemeinde

Besonderheiten ergeben sich in den Ortsdurchfahrten und bei Kreuzungen,
dafiir sind die Ausfiihrungen vorn zu beachten. Bei höhenungleichen

Kreuzungen kann es für die gleiche Grundfläche zwei Straßenbaulastträger
geben. Grundstückseigenttimer ist dann i. a. der Straßenbaulastträger der

unteren Straße.

Die in der Rechtslehre vertretene Auffassung von den ,,öffentlichen
Sachen", die dem privaten Eigentum entzogen sind, ist im Straßenrecht
nicht verwirklicht worden. Das Eigentum ist nur soweit zurückgedrängt

worden, daß der Straßeneigenttimer erst die Ausübung des Gemeinge-

brauchs dulden muß, ehe er die allgemein gtiltigen Grundsätze zvr Aus-
übung privaten Eigentums auf solche Grundstücke anwenden kann.

Buchungspflicht

Straßengrundstücke sind gem. § 3 (2) a GBO grundsdtzlich buchungsfrei.
In neuerer Zeit wird es aber allgemein als zweckmäßig angesehen, alle Stra-
ßengrundstücke auch im Grundbuch eintragen zu lassen, zumal ja all die

Flächen, die zut Neuanlegung oder Verbreiterung von Straßen erworben
worden sind, sowieso eingetragen gewesen sind.

St raßen schlußve rme ssung

Im Anschluß an Veränderungen an Straßengrundstücken ist i. a. eine

Schlußverrnessung erforderlich, nachdem gewöhnlich bereits vor Beginn
der Baumaßnahme Vermessungs- und ggf. auch Grenzpunkte gesichert
worden sind.

Die Schlußvermessungen sind naturgemäß nach den Vorschriften des Ver-
messungs- und Katastergesetzes auszuführen. Die Aufträge werden fi.ir Bun-
desfern- und Landesstraßen von den vermessungstechnischen Dezernaten
der Bezirksregierungen vergeben, denen sie von der Straßenbauverwaltung
mitgeteilt werden. Bei den übrigen Straßen werden die Aufträge von den
Straßenbaulastträgern vergeben. Besonders zu beachten sind bei der
Festlegung der neuen Grenzen die Vorschriften fiir Kreuzungen und
Ortsdurchfahrten.

Wenn in den Ortsdurchfahrten die Straßenbaulast fiir Gehweg und Fahr-
bahn verschiedenen Trägern obliegt, ist der Bordstein eine Eigentumsgren-
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4.4

ze und entsprechend zu behandeln. Meiner Ansicht nach kann aber die

Bordsteinkante - und besonders deren Knickpunkte als ausreichende

Abmarkung gelten ebenso wie in anderen Fällen z. B. auch Gebäude-

ecken. Diese Grenze ist aber vermessungstechnischzu erfassen und entspre-

chende Flurstticke sind zu bilden.

Nachweis im Lie genschaftskataster

Lagebezeichnung und Nutzungsart der Straßenflurstücke ergeben sich aus

dem Katastereinrichtungserlaß. Als Nutzungsart wird augenblicklich noch

nur die rechtliche Klassifizierung angegeben. Da auch Geh- und Radwege

Bestandteil der Straße sind, ist auch für die Flurstücke in den Ortsdurch-

fahrten, die im Eigentum der Gemeinde stehen, als Nutzungsart ggf.Bun-

des-, Landes- oder Kreisstraße einzuftihren und nicht etwa Gemeinde-

straße.

Abkätz rmgsve rze ichnis

BFStTG Bundesfernstraßengesetz
BGBI. Bundesgesetzblatt

GBO Grundbuchordnung
GG Grundgesetz

GVS Gesetz- und Verordnungssammlung

LV Landesverordnungen
MW Minister fiir Wirtschaft und Verkehr
Nds. GVBI. Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Nds. MBl. Niedersächsisches Ministerialblatt
Nds. StrG Niedersächsisches Straßengesetz

Pr. OVG Preußisches Oberverwaltungsgericht
RGBI. Reichsgesetzblatt
VO Verordnung
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Zum Einsatz verschiedener Programmsysteme
mit Anlagen der Mittleren Datentechnik

Von Hellmut Kubitz, Werner Ponzel, Herbert Winkler

Vorteme*ung
Kostenberechnung für Verme ssungssachen

Terminkartei
Namensliste
Lohnbenechnung und Reisekosten
Multiple Regression

Vorüemerkung

Befindet sich eine Anlage der Mittleren Datentechnik (MDT) längere .Zeit
auf dem Markt, entstehen naturgemäß eine Unzahl von unterschiedlichsten
Programmen, die z. T. auch ein und dasselbe Problem behandeln. Speziell
bei Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Lagervenualtung, mathemati-
schen Grundproblemen u. ä. sind in vielen Computersprachen fiir alle mög-
lichen Anlagen fast identische Programme erstellt worden.

Hier sollen einige Programme vorgestellt werden, die uJr Vereinfachtrng
von Routinearbeiten quasi so nebenbei entstanden sind.

Werden alle diese Prograrnme neben den ,,Geodätischen Berechnungen"
eingeseat, ist die EDV-Anlage erfahrungsgemäß fast ständig besetzt.

Diese Programme enthalten fast alle personenbezogene Daten; die ent-
sp re che nden n ie de rsächsische n Vo rschriften sin d zu b eachten .

Kostenberechnung für Vermessungssachen

Das Programmsystem ,,Kostenberechnung mit der WANG 2200 T4" er-
laubt die Erstellung des Leistungsbescheides und der Kostenberechngng.
Die Gebtihrenordnung mit ihren Teilgebühren und Staffeln ist dabei wei-
testgehend progriunmiert worden. Gemarkungsnilmen und Art der Ver-
messung sind über spezielle Kennziffem ansprechbar.

Z. Z- können alle gängigen Kostenberechnungen wie Grenzfeststellungen,
Zerlegangen, Straßen- und Gewässervermessungen, technische Vermessun-
g0o, iJbernahmen und anderes mehr bearbeitet werden. Die festen Daten
des Katasteramtes (2. B. Anschrift, zuständige Kasse usw.) sind individuell
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eingebbar. Zvdem kann eine Aufteilung der Kostenrechnung wahlweise

nach dem Anteil der Flächen oder dem Wert der Teilflächen erfolgen.

Der Feststellungsverrnerk wird auf Anforderung mit ausgedruckt. So wird

die Kostenberechnung ftir den Zatlungspflichtigen und die Aktenausfer-
tigung in einemZuge erstellt.

Ein Zeitver$eich zwischen dem herkömmlichen Schreiben einer Kosten-

berechnung (ohne Heraussuchen der ernzelnen Sätze) mit Leistungsbe-

scheid und der WANG zeigt bei einfachen Fällen eine Ersparnis von ca.

20 v. H. und bei größeren je nach Umfang bis zu 50 v. H. zugqnsten der

MDT-Anlage.

Ein Beispiel möge diese Kurzvorstellung des Programmsystems erläutern

helfen.

Programmauswahl:

0 Zerlegungsvermessung

I Sonderung nach dem Katasternachweis
2 Sonderung nach einem verbindlichen Plan

3 Straßen-, Gewässervermessung

4 Grerufeststellung
5 Nachträgliche Abmarkung
6 Gebäudeabsteckung
7 Sicherung von Polygonpunkten
8 Gebäudeeinmessung (Übernahme)

9 Übernahme von Vermessungschriften
10 Technische Vermessung (allgemein)

Abbildung I : Ausdruck,,Leistungsbescheid"
Abbildung 2 : Ausdruck,,Kostenberechnung"

Terminkartei

Herkömmlich werden einmalige und wiederkehrende Termine auf Kartei-

karten gesafirmelt und bei Bedarf herausgezogen und eventuell sogar noch

abgeschrieben, uffi den Betroffenen zv,prinnern". Das Programmsystem

,,Terminkartei" erlaubt das Speichern, Löschen und einfachstes ändern

von Terminen und der dazugehörigen Bezüge, Aktenzeichen, Bemerkun-

gen und ähnlichem.

Besonders rationell lassen sich diese Termine innerhalb eines Regierungs-

bezirkes vervielftiltigen, da nur ein Amt ftir alle anderen die Ersterfassung

der allgemeinen Termine vollziehen muß.
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Katast erant
33?0 Salzgitten Ir Joächin-Canpe-Str. l3

HERRN
HARL TE§TI'IANN

EREITE STftASSE 78

3OOO HANNO9EH

EITIE I'IEIN ZFJICHEN IN DER ANTI.IORT ANGEE{EN

Ihr Zeichen und Tag l'lein Zeichen Sälzgitter
v45./80 ER/KL ul ?50,/90
12. 10. 1980

I-E I §i-T IJhTG SBHSiCHE I I}

Die Kosten fuer die ZerLegungsvenmessunq u.Geb.Einmessunq

Gemänkung Lebenstedt Flur,/FLurstueck(e) s.bei Stäffel I

betnagen nach der tebuehnenondnung {uer die Vernessungs-
und KatasteFvenu,äItung votn 17.8.1?78 (Nd5.GVEL 1?7Br§.631)
in den jeweiLs geltenden Fassung laut beigefu€qter
HostenbePechnunq O.OO Dl'l

Vorschussueise häben Sie gezahlt (Hß-Nn. ) 0,0O pl'l
Es wind Ihnen von der rustaendigen Hasse erstättet O.O0 Dl't

Es bleibt :u zahlen 0.0o 0l't

Sie lrerden gebetEn, den Eetnag innerhalh 14 Tägen bei den
zustaendigen Hasse unter Angabe des Euchungszeichens
SZ 0303/1 196? einruzahlen.

TtNL.AGEN: I1.1 AUf'T'HPttH

ZUSTAENDIGE HASSE
Reg ierungshauptkässe flraunschuei g
Postscheckant Hänncvep Honto-Nr. ?150 ELZ ?S0I0O3O
Nord,LB. EnäunschHeig Honto-Np. 8Ll 743 BLZ ?7050000
Landeszentralbank Bnaunschweig Hont§-.NF. 2C/l6L BLZ 37000000

DIENSTGEEAEUDE: 33?0 Salzgitten lr Joächim-Campe-Stn.13
TELEF0N: Os34l/43714
EESUCH§ZE I TEN : l'lo. -F n. 8- 1? LJh n

Abb. 1 @ieser Ausdruck ist hier verkleinert sowie ohne DM-Beträge wiedergegeben)
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l{ fI §t -I. E f.t [3 Cf ft H * H }r| Ll hl G
fuer die Serlegungsvärmessung Ul 3Sü/?S

u.Gebaeudeeinme$sung L/ G/ 43.350/9ü

NR. GEGENSTAI{§ TEBUEHH AUSLAGEN

13. I. VER}IE§SUNG§UilTERLAGEN
o.oo 0.001 DINAO

19.. VER}TESSUNGSGEHILFEN
21. t2O.0O Halbstunden a'13.00 O.OO

35. AUSLAGEI{ (Reisekogten u.ä. ) 45.20 O.O0

ZUSAETZLICH BEANTRAGTi
7. 1 Auszg.a.d.Flunkantenuerk DIN A 4 0-OO 0.0O
2. 1*2 $eiten Fortf.lritteilungen OIN A 4 O.0O 0,OO

29. 2 GEBAEUDEEINI{ESSUNGEN
2 a' 25OO00 Gebuehr 8O0.0O * t.OO *O.B O.OO

24.4 1OZ von §O0.OO O.OO

1O. AESCHREIBUNGSUNTERLAGEN
l. Ausfert igung

Anz. Art DIN A Gebuehr Z Pauschbetr.
3 Abz. (gleiche) 4 15.00 100 1S.OO
2 Abz. (versch. ) 2 26.00 18.00

1O S.Buchnach*eis 4 5O.0O IO.OO
0.oo 0.00

19. STAFFEL 1

VeFkehFEUent: 60.O0 /qr[

Nr Flur Flurst. Flaeche B Gebuehr B
I 3 2SO0t 256 100 Z 1§0.00
2 3 2SOO2 2540 100 Z 290.00
3 3 25003 SO 100 Z 96.00

Ges.Fläeche 2846 Geb. B 536.00 l0OZ 0.OO
Gesautuent t7O76O Geb. A 9S2.OO 10OZ O.00

24.1 loz von( 536.00 + 952.0O) abzgl. O74 0.00

Zusamnen O.O0 0.OO

Gebuehren und Auslaget zusäünen O.OO
Abgerundet 0.OO

Gezahlter HostenvorschussrHostenbuch-NF. 0.0O
Zurueck zuzählen 0.0O

t{ithin noch einzuu iehen O.OO

Festgestellt:

Hostenbuch*Hr'.

Abb. 2 @iear Ausrlrucl ist htur verkbinert sowie ohne DM-Beüägp wiedergegpbcn)
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Bei der Handhabung dieses Instrumentes ,,Terminkartei" genügt einmal

in der Woche eine Abfrage auf anstehende Termine unter Angabe des ak-

tuellen Datums. Alle in Frage kommenden Termine'werden ausgedruckt

und brauchen nur noch verteilt zu werden. Insgesamt können ca. 900 Ter-

mine auf einer Diskette gesanrmelt werden.

Namensliste

Das Programmsystem ,,Namensliste mit der WANG 22A0 T-4" speichert

ftir maximal 240 Bedienstete personenbezogene Daten wie Name, An-

schrift, Geburtstag, Beschäftigungsverhältnis, Telefonnummer u. a. mehr

und erueugt daraus diverse Listen,Yerzeichnisse und statistische Übeisich-

ten, z.B.:

atphabetisch geordnete Namenslisten ftir alle Bediensteten oder ge-

trennt nach Beamten, Angestellten und Arbeiteffi,
eine Liste aufsteigend nach dem Lebensalter,
-eine Liste der Geburtstage,
eine Aufstellung aller gespeicherten Daten und

ein Tele fonverueichnis.

Fluktuationen und Zimmerwechsel erfordern in der Regel neue Listen, die

mit diesem Programmsystem schnell und ohne viel Aufwand erstellt wer-

den.

Lohnberechnung und Reisekosten

Einige Katasterämter in Niedersachsen fiihren selbst Lohnberechnungen

und Anweisung der Reisekosten durch, andere Katasterämter haben diese

Aufgabe an ihre Bezirksregierung abgeben müssen. Das Programmsystem

,,Lohnberechnungen mit der WANG 2200 T4" ermöglicht eine rationelle

Bearbeitung von Lohnberechnungen und Reisekosten. Für jeden in Frage

kommenden Lohnberechtigten werden die persönlichen Daten in einem

Speicher gesammelt und stehen fiir die monatliche Berechnung zur Ver-
fiigung. Alle gesetzlichen Abzüge, Abtretungen lr. a. m. werden individuell
automatisch mit berücksichtigt. Die Reisekosten lassen sich ebenfalls sehr
zeitsparend aufstellen. Dazu hilft lr. a. das von jeder Bank anforderbar
kostenfreie Endlospapier ftir die therweisung.

Dieses Programmsystem hat sich auf einigen Amtern sehr gut bewährt. War

das Programmsystem erst einmal installiert, bedeutete es eine wesentliche
Arbeitserleichterung. Die ereichb arc Zeitersparnis liegt weit über 50 Pro-
zent des herkömmlichen Zeitaufwandes ftir derartige Arbeiten.

Der Ausdruck einer Lohnberechnung - Abbildung 3 - möge als Beispiel
genügen.
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Multiple Regression

Ktirzlich wurde in Heft 311979 S. 149 das ,frogrammsystem multiple Re-

gression auf der WANG 2200 T4" mit einem ersten Erfahrungsbericht

über den Einsatz im Katasteramt Göttingen vorgestellt (K.-J. Schmidt,Zur
Anwendung des Vergleichswertverfahrens bei bebauten Grundstücken

Erfahrungen mit multipler Regression auf der WANG 220 T z).Mittler-
weile haben einige Katasterämter dieses Prografirmsystem für verschiedene

Aufgaben verwendet (2. B. Vergleichswertverfahren ftir bebaute und unbe-

b aute Grundstücke, landwirtschaftliche Flächen, Mie tpreisspiegel) .

Die vorhandene MDT-Anlage allerdings setzt mit einem verfügbaren Ar-
beitsspeicher von ca. 15 kB Grenzen. So sind höchstens 255 Fälle in einer

Datei auswertbar. Maximal können bis zu 10 Einflußgrößen berücksichtigt
werden. Insgesamt können jedoch maximal nur ca. 1000 Daten verarbeitet
werden. Auch steigt die Rechenzeit bei großen Matrizen enofin alf . So

dauert z. B. die komplette Berechnung einer multiplen Regression für eine

Matrix von 200 x 6 Elementen ca.7 Minuten mit Ausdruck.

Der Ausdruck enthält neben der Datei mit den Stichprobenwerten folgen-

de Informationen und Ergebnisse:

emp iri sche Korrelationskoe ffizienten,
Re stvari anz und Bestimmtheitsmaß,

t-Tests zvr Beurteilung der Einflußgrößen,
inneres Bestimmtheitsmaß fiir die Einflußgrößen und empirische par.
tielle Korrelationskoeffizienten zur Beurteilung der inneren Struktur
des Regre ssionsansatze s,

Re gre ssionsfunktion, Ve rgle ichswe rt un d Ve rtrauen sb e re ich.
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Anmerkunge n zv Vermessungen mit elektrooptischen Tachymetern

VonWilhelm Tegeler

I Vorbernerkung

Die Streckenmessung mit elektrooptisclren Tachymetem ist in dieser Zeit-
schrift u. a.1979 (S. 191) und 1980 (5.22g)behandelt worden.

Die folgenden Anmerkungen beziehen sich auf die Richtungsnressungen
und die Ausnrertung von Tachymetervennessungen.

2 kttmdlungderTachyreter

Gute Ergebnisse sind mit den lnstrumenten nur dann zu erreichen, wenn
sie s o r g f ä I t i g und s ac h ge m ä ß behandelt werden (vel.z.B. (1),
s.20):

Bei Regen und direkter Sonneneinstrahlung ist gnrndsätzlich ein Schirm zu
benutzen.

Bei größeren Temperaturunterschieden zwischen Instrument und Außen-
temperatur sollte die Angleichung mindestens I Minute/2 oC 

betragen.

Theodolite sind vor Beginn der Messung etliche Male um Steh- und Kipp-
achse zu drehen, damit das öl ausreichend in den Achslagern verteilt wird.

Die Kreisklemme (Repetitionsklemme) darf nur eine der beiden Endstel-
lungen einnehmen.

3 InSnrmentenfehler an Theodoliten

Instrumentenfehler müssen - soweit wie mechanisch möglich - durch
Justierung beseitigt werden. Verbleibende Reste sind durch die Messungs-

anordnung auszuschalten oder - wenn möglich - bei der Auswertung zu
beücksichtigen.

3.1 Achsenfehler (vel. (2), S. 33)

Die S t e h ac h s e muß strenglotrecht sein,
die K i p p a c h s e mußnormal zur Stehachse sein,
die Z ie I a c h s e muß normal zur Kippachse sein.
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3.1.1 Der Stehachsenfehler v

ist k e i n Instrumentenfehler, sondem ein Horizontierfelrler. Er kann
n i c h t durch Messung in 2 Femrohrlagem ausgeschaltet werden.

Der Einfluß (v) eines Stehachsenfehler v auf eine gemessene Richtung
beträgt:

(v)=v'sinu'cotz l.)

u: Winkel zwischen Vertikalebene durch die schiefe Stehachse und Verti-
kalebene zum Zielpunkt.

z: Zenitwirkel zum Zielpunkt.

Aus (l) folgt, daß der Einfluß bei horizontaler Visur gleich Null ist.

3 .1.2 Der Kippachsenfelrler i

ist der Winkel, den die Kippachse bei streng lotrechter Stehachse mit der

Horizontalen bildet.

Der Einfluß (i) eines Kippachsenfehlers i auf eine gemessene Richtung
beträgt:

(i)=i'cotz 2.)

Bei horizontalen Visuren ist der Einfluß gleich Null.

Zur Bestimmung von i - z. B. für die Auswertung von Richtungsbeobach-

tungen in einer Femrohrlage bei Tachymetervermessungen mit TS 12 (3)

- wähle man eine möglichst geneigte Visur:

i=( -#).r*,
c/sin z ist der Einfluß des Zielachsenfehlers (vgl. 3.1:3)

Beispiel 1:

Es sollen mit einem Tachymeter die Koordinaten eines Grenzpunktes be-
stimmt werden: Hortzontalstrecke = 500 m; Zenitwinkel z - 110 gon,
Kippachsenfehler i -- 8 mgon.

Nach 2. ) muß die in einer Lage gemessene Richtung wegen des Kipp-
achsenfehlers um (i) : 1,3 mgon verbessert werden; das entspricht bei
einer Strecke von 500 m einer ,,Quer"vermessung von I cm.

Richtungsbeobachtungen in einer Fernrohrlage sind nur dann ausreichend,
wenn die Richtungsverbesserungen mit aktuellen Ziel- oder Kippachsen-
fetrlern berechnet werden können. Diese Achsenfetrler werden dazu vor der

2-a)
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3.1 .3

Messung bestimmt (vgl. (3), S. 8), je nach Größe. der Veränderung (des

Ganges) ist die Bestimmungzu wiederholen ((4), S 159). Det Gang istu. a.

abhängig von der Anderung der Instrumententemperatur und der Stabilität
und Größe des Fernrohres.

Untersuchtrngen im Dezemat Neuvermessung ergaben :

Tagesgang des Kippachsenfehlers beim Elta 2: bis 2u0,6 mgon,
Tagesgang des Kippachsenfehlers beim SM 4: bis zu 2,5 mgon.

In Tafel I sind die Betfige des Kippachsenfehlers zusafirmengestellt, die in
Abhängigkeit von Zenitwinkel und Strecke einer ,,Quer"verbesserung (1i-

neilrer Betrag der Richfungsverbesserung) von 0,005 m entsprechen:

Zenitwinkel

lgonl

Strecke
loo 1200 l3o0

ml
400 I soo

99
98
95
90
80

10r
102
105

110
120

'202.6

101.3

44.4
20.1

9.8

101 .3

50.6
20.2
10.0
4.9

67 .5

33.8
13.5

6.7
3.3

s0.6
25.3
10.1

5.0
2.4

40.5

20.2
8.1

4.0
2.0

Tafel I : Beträge des Kippachsenfehlers [mgon], die einer Querverbesserung

von 0,005 m entsprechen.

Witl man bei der Koordinatenbestimmung Kippachsenfehlereinflüsse von
+ 0,005 m in Kauf nehmen, dann erfordern kleinere Beträge als die o. a.

keine rechnerische Berücksichtigung bzw. die vorher bestimmten Achsen-
fehler können bis zu den o. a. Beträgen von den akfuellen abweichen.

Der Zielachsenfehler c

ist der Winkel, den die Zielachse mit der Normalen zur Kippachse bildet.

Der Einfluß (c) ein es Zielachsenfetrlers c auf eine gemessene Richtung be-

trägt:

Für die Bestimmung von c - z. B. für die Auswertung von Richtungsbeob-

achtungen in einer Fernrohrlage bei Tachymetervermessungen (mit TS

1l (3)) muß die Visur horizontal sein, damit der Einfluß des Kipp-
achsenfehlers gleich Null ist:

c(c) = -.-\ / slnz
3.)

34



3.2

lLll -L I t 200 gon\ _2.- _t=\ smz 3.a)

Für Richtungsbeobachtungen in einer Fernrohrlage gilt wie beim Kipp-
achsenfehler, daß der vorher bestimmte Zielachsenfehler während der je-

weiligen Beobachtung noch ausreichend aktuell ist (vgl .Tafel2).

Die Veränderungen (Gänge) des ZieLachsenfehlers c betrugen an einem Tag

(9.00 bis 15.00 l-lhfl mit starker Sonneneinstratrlung:

Elta 2: 09 mgon
Elta 4: 1,5 mgon
SM 4: 1,5 mgon

In Tafel 2 sind die Beträge des Zielachsenfehlers zus:tmmengestellt, die in
Abhängigkeit von Zenitwinkel und Strecke eine ,,Quer"verbesserung (linea-

rer Betrag der Richtungsverbesserung) von 0,005 m at entsprechen:

Zenitwinkel

lgonl

Strecke [m]
10012001 30ol 4001 s00

99
98
95

90
80

101

102
r05
110

120

3.2
3.2
3.2
3.1

3.0

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

Tafel 2: Beträge des Zielachsenfehlers [mgon], die einer Querverbesserung
von 0,005 m entsprechen.

Eine Genauigkeit von 0,6 mgon bei der Vorwegermittlung des Zielachsen-
fetrlers (TS 1 I aus 3.)) entspricht bei einer polaren Punktbestimmung im
Abstand 500 m einer ,,Quer"genauigkeit von + 0,005 m.

Im folgenden Abschnitt wird nachgewiesen, daß der Einfluß der theodolit-
inte rne n Exzentraitdten we itaus größer sein kann.

Teilkreisfehler

Die Teilkreise der Theodolite sind mit regelmäßigen und unregelmäßigen
Teilungsfehle rn b ehaftet.

Bei einem Teilkreisdurchmesser von 90 firm entspricht eine Teilstrichge-
nauigkeit von 0,35 pm einem Winkel von 0,5 mgon. Diese Genauigkeit läßt
sich trotz feinster Teilungsmaschinen nicht immer erreichen ((2), S. 39).
Man versucht, die regelmäßigen Teilkreisfehler durch Teilkreisverstellung
zu eliminieren (200 gon/Anzahl der Vollsätze).
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3-3 EyaentrizitÄtsfehler

3.3.1 Die Exzentrizität a der Zielach*((l), S. 144)

ist der Abstand Zielachse§tehachse; a kann Beträge von einigen Zelntel-
millimetem annehmen.

Beßpiel2:
a = 0,1 mm, Zielwerte = 10 m: Richtungsverfrilschung = 0,6 mgon;
a = 0,1 rnn, Zielwerte = 100 m: Richtungsverftilschung = 0,06 mgon.

Das Mittel der Ablesungen beider Femrohriagen ist frei von der Zielachsen-
exznntuizität.

3.3.2 Alhidadenexzentiuiüit

Bei Theodoliten sind i. a. folgende Mittelpunkte und Drehpunkte zu unter-
scheiden (vgl.(5), S. 124u. (1) S. l,+a):

der geometrische Mittelpunkt der Kreisteilung: M,
der Drehpunkt des Teilkreises: D (o. T.),
der Drehpunkt der Alhidade (Oberteil): . A,
Der Zeigermittelpunkt (geometrischer Mittelpunkt
der Alhidade): Z.

Z entflillt bei Theodoliten mit nur einer Kreisablesestelle.

W. Höpcke hat die Zusammenhänge um diese Fehler bereits 1961 in dieser
Zeitschrift (5) sehr ausführlich erläutert. Hierauf wird im folgenden Bezug
genonrmen:

- er ist der Abstand der Drehpunkte von Alhidade und Teilkreis (AD),

- a2 ist der Abstand zwischen Drehpunkt und Mittelpunkt des Teil-
kreises (DM) (Teilkreisexentrizität).

Die Drehpunkte A und D lassen sich besser justieren als D und M: d. h., e1

ist im allgemeinen kleiner als e2.

Die wirksame Alhidadenexzentruität e ist am größen, wenn A und M auf
einer Geraden beiderseits von D liegen. M ?indert sich mit jeder Teilkreis-
ventellung. Der max. Einfluß e-"* der Alhidadenexzentt'ailät beträgt
(r : Teilkreishalbmesser):

€*""=(elr')p 4.)

Der jeweilige Einfluß hängt von der Stellung des Oberteils ab:

€ = €*"* 'sin t 5.)

t ist der Winkel zwischen AM und dem jeweiligenZiel.
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Aus(5) seiennoch einmal die w i c h t i g s t e n A b 1e i t u ngen
zusilnmengestellt:

1. Bei K o inzide nzmikroskop -The odoliten istbereits
die Ablezung frei vom Einfluß der E>rzentrizität,
bei Ein zeige rthe odoliten (z.B.auchT16,SM llund
SM 4) ist erst das Mittel aus beiden Fernrohrlagen frei vom Einfluß
der Exzentwität.

2. Werden mit einem Einzeigertheodoliten Halbsätze gemessen, dann

darf der Teilkreis zum Schutz gegen Ablese- und Rechenfehler -
nur um etwa 2 gon verstellt werden:

die Differenz zwischen den Halbsätzen kann zwur größere Beträge

annehmen, aber

das Mittel der Halbsätze ist frei vom Einfluß der Exzentrizitäten.

3. Teilkreisverstellungen von 100 gon oder 200 gon verursachen bei Ein-
zeigerthe odolite n maximale Verfälschungen d e r Halb satz -Mitte l.

Die Bestimmungder A I h i d a den exzent rizität beiEinzeiger
theodoliten ist in (l), S. 146 beschrieben. Nach diesem Verfahren wurden
im Labor des Dezernates Neuvermessung ll. a. 18 Tachymeter SM 4unter-
sucht. Die gegenseitige Laige von A, D und M war unbekannt. Als Ziel(2, =
100 gon) diente das Fadenkteuzeines auf * fokussierten Theodolits. Nach
je 5 Doppelbeobachtungen (L I u. L II) wurde der Zapfen im Dreifuß um
50 gon verdreht, zwischen den 5 Doppelbeobachtungen wurde der Teil-
kreis jeweils um wenige cgon verstellt.

Zopfenloge [gon]
0 s0 100 lso 200 250 300 350 0

+ \.-p + 
I

)r -l-
+ +\+t\,

\
-29 (=ti Cminl N

l: Alhidadeney,zentnzität des SM 4 Nr. 139380
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Nach (1), Formel (99) erhält man:

e1 tc= LII -LIt200gon

Der Zielachsenfehler c ist nach (l), Formel (100):

" - 
(e, (max) + c) + (e, (min) + c) 7.)

Bei der o. a. Untersuchung variierten die max. Einflüsse €* 
"* 

der Alhi-
dadenexzentrizitäten zwischen 0,3 und 29 mgotr, im Durchschnitt betru-
gen sie 1,5 mgon.

Die an einigen Tachymetern bestimmten Teilkreisev,zentrizitäten machen

etwa 70 v. H. dieser Beträge aus.

Auswertung von Tachymeterverme ssungen

Tachyme terauswertungen von Einzelpunkten

Die Au f n ahm e der Einzelpunkte (Grenz-und Gebäudepunkte)

kann in einer Fernrohrlage durchgefiihrt werden, wenn repräsentative Ziel-
und Kippachsenfehler vorliegen. Nach 3.3.2 6.) ist bei Einzeigertheodo-
liten c von €r überlagert, d. h. bei einem €*u* von 2,9 mgon (s. o.)kann
sich c im ungünstigsten Fall um s c h e i n b a r 5,8 mgon ändern (vgl.

Tafel 2). Dies ist dadurch auszuschalten, daß bei jeder Vorwegbestimmung

eine Marke arn Zwangszentrierungszapfen,
das Oberteil und
der Teilkreis

dieselbe Lage zvr Zielmarke haben.

Die Einzelpunkt-Aufnahme in einer Fernrohrlage ist nur dann erlaubt,
wenn die lineare Richtungsungenauigkeit beim Zusammenwirken aller
,,Einzel-Ungenauigkeiten" < I cm ist.

6.)

4

4.1

4.1 .l

4.1.2 Die Absteckung von Einzelpunkten

wird zweckmäßig mit Hilfe der freien Stationierung vorgenornmen.
Neuere Tachymeter{omputer berücksichtigen bei der Absteckung Netz-
maßstab, Zielachsen- und Indexfehler, die Taschenrechner-Programme
dagegen bisher nur Additionswert und Netzmaßstab. Der Einfluß der
übfigen Instrumentenfetrler muß notfalls linear berücksichtigt werden.
Bei der freien Stationienrng mit elektrooptischen Tachymetem wurden im
emeuerten Lagefestpunktfeld nachstehende (durchschnittliche) mittlere
Koordinatenfehler fiir die Standpunkte erzielt (abgeleitet aus 3 und mehr
Ansclrlußpunkten):
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Verfahren I: Elta 2mit Internrechnerr Mn l,= t 7 mm
(Feldlage)

Verfahren II: SM 4, HP 67:
(Ortslage)

MR ,,= t6mm

4.2 T achyme te rau swe rtun gen im Au fn ahme punkt feld

Wegen der o. a. Instrumentenfehler sind bei Verwendung von Einzeiger-
theodoliten die Richtungen im Aufnahmepunktfeld mindestens in
2 V o 1l s ä t z e n zumessen.BeiderVerwendungvon Zwangszen-
trierungen wird man ftir die äußere Genauigkeit der Brechungswinkel
+ 1 mgon erreichen.

Es ergibt sich hierbei die Frage, ob im erneuerten Lagefestpunktfeld
(** r, ( t I cm) der Winkelabschlußfehler W wieder verteilt werden muß
oder'nicht (vgl. Nds. Polygonpunktfelderlaß v. 1972, Abschn .2.4.2.3).

Nach (6) erhält man bei der Polygonzugberechnung mit Verteilung von W
nur dann bessere Ergebnisse (kleinere relative mittlere Querfehler) (7),
wenn die mittleren Fehler mpe bzw. m*n der ,,orientierten" Brechungs-
winkelaufAnfangs.undEndpühktkleinersinda[sdasW-fache
der mittleren Fehler ffiw der Brechungswinkel auf den Zwischenpunkten:

mwa =ffiwE<*4F

mW setzt sich aus dem mittleren Fehler ffiw des gemessenen Brechungs-
winkels und dem mittleren Fehler ffit der abgeleiteten Anschlußrichtung
zusafirmen:

2tm
w

Bei der Wiederverwendung bereits bestimmter (und gut vermarkter) Lage-
festpunkte ist mit folgenden Fehleranteilen zu rechnen:

1. mittlerer Koordinatenfehler bei der Bestimmung (Dreifuß) . . . + 7 mm
z.Ablotung. ................................ r2mm
3. Genauigkeit der Sieherungsvermessung . . . . . . . . . . . . . . . . t 5 mm
4. Wiederherstellungdes Zentrums. . . . o . . . . . . . . . . . . + 5 mm
5. Hochlotung ...................... . o.. +Zmm

Im hinstigsten Fall (2. B. ohne 3. und 4.) beträgt ffiRru 4, t 1 cm, die
lineare Unsicherheit der Anschlußrichtung zwischrn" biandpunkt und
zielpunkt ist dann mit 2 * 1,5 cm anzunehmen.

8.)

g.)
22m =mwt
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Zur Bestimmung von ffit wird

mw=*lmgon):

#r. t <t*,

m, [meon] .{I
In Tafel 3 sind die fiir eine Verteilung des Winkelabschlußfehlers W erfor-

derlichen Grerzwerte in Abhängrgkeit von der Anzahl n der Brechpunkte

zusilnmengestellt:

Spalte (Z): größter zulässiger mittlerer Fehler mt ftir die abgeleitete

Anschlußrichtung,
Spalte (3): entsprechende Mindestlänge to/u der An/Abschluß-

richtung.

- 0.015to/B' 
ry o

Tafel 3

Sind die An- oder Abschlußrichtungen kürzer als in Spalte (3) angegeben,

dann darf der Winketabschlußfetrler W auch im erneuerten Lagefestpunkt-

feld n i c h t verteilt werden.

zunächst 9.) in 8.) eingesetzt (mit

10.)

I 1.)

n m, [mgon] =\M re/s [m]

(l) (2) (3)

3

4
5

6

7

8

9

l0

1,22
l,4l
1,58

1,73

1,87

290
2,12
2,24

783
677
604
551

510
477
450
426
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Flächenerhebung 1979*

Von Otto Harms

Methodische Anmerkungen

Der Bedarf an einem belegenheitsbezogenen und hinsichtlich der Sied-

lungsflächen genügend diffe retaierten Flächennachweis seitens des Bundes,

der Länder und insbesondere der Kommunen ftir Zwecke der Raumord-

nungs- und Städtebaupolitik wurde im vergangenen Jahruelnt immer drin-
gender. Mit der Neufassung des Gesetzes über die Bodennutzungs- und
Ernteerhebung vom 21. August 1978 (BGBI. I, S. 1509) wurde die recht-
iiche Voraussetzung daflir geschaffen, diesen Bedürfnissen durch eine neu-

eingeführte Statistik, der sogen.,,Allgemeinen Flächenerhebuflgo', Rech-

nung zv tragen. Die 1979 erstmals durchgefi,ihrte Flächenerhebung soll

dazu dienen, ir bestimmten Zeitabschnitten (1979, 1981, danach alle

4 Jahre) die bebauten und unbebauten Bodenflächen zunächst nach ihrer
tatsächlichen Nutzungsart, äb 1985 auch nach ihrer bauplanungsrechtlich
zulässigen Nutzungsart ru erfassen. Der Nachweis der Flächen hat nach

der katasteramtlichen Belegenheit zu erfolgen, damit jede Einzelfläche der

Gemeinde zugeordnet wird, in deren Gebiet sie liegt.

Die mit der ehemaligen ,,Bodennutzungsvorerhebung", die in Niedersach-

sen zuletzt L977 durchgefiitrrt wurde, jährlich nachgewiesenen Flächen-

nutzungen lieferte zwar auch Gemeindeergebnisse einschließlich der Flä-

chen außerhalb der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die Ergebnisse

der Flächenerhebung sind jedoch mit dem Flächennachweis der Boden-

nutzungsvorerhebung nur eingeschränkt vergleichbar. Die Ursachen für den

Bruch in der Zeitrerhe sind unterschiedlichster Art und utnächst einmal in
der abweichenden Konzeption der Flächenerhebung begrtindet. Da die

Bodennutzungsvorerhebung eine im wesentlichen landwirtschaftlichen
Zwecken dienende Statistik darstellte, waren hier die Merkmale ftir die

landwirtschaftliche Nutzung entsprechend tief gegliedert, die Nutzungs-

arten im außerlandwirtschaftlichen Bereich hingegen nur grob differen-

ziert.

Darüber hinaus gibt es bei ähnlich lautenden Positionen unterschiedliche

Begriffsdefinitionen. Die,Jandwirtschaftlich genutzte Fläche" (LF) aus

der Bodennutzungsvorerhebung z. B. ist nicht identisch mit dem Begriff

* Erschienen in: ,,Statistische
Dezember 1980
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,,Landwirtschaftsfläche" nach dem Nutzungsartenverzeichnis der,,Arbeits-

gemeinschaft der Vermessungsvenvaltungen der Länder der Bundesrepu-

blik Deutschland" (AdV). Während die LF die tatsächlich genutzte Fläche

umfaßt, bezieht das Liegenschaftskataster in die Landwirtschaftsfläche

Moor, Heide und sonstige Brachflächen mit ein.

Rein methodisch bedingte Abweichungen ergeben sich aus der unterschied-

lichen Zuordnung der einzelnen Flächen zu den regionalen Einheiten. Die

Bodennutzungsvorerhebung basierte nicht wie die Flächenerhebung auf

dem Belegenheitsprinzip, sondern erfaßte sämtliche Flächen eines Betrie'

bes in derjenigen Gemeinde, in der sich der Betriebssitz befand. Sie erlaub-

te somit zwar- die Entwicklung der Flächen ftir ein Bundesland und ftir das

gesamte Bundesgebiet avfzvzeigen , zm Beobachtung einzelner Nutzungs-

arten und auch der Gesamtfläche auf Gemeindeebene war sie jedoch nur

bedingt geeignet, da sich die gebietsüberschreitende Bewirtschaftung zwi-

schen kleinen regionalen Einheiten nicht ausglich.

Mit dem Nachweis der Flächen nach der Belegenheit bestehen nunmehr

bundesweit vergleichbare Daten über die Nutzungvorhandener Bodenflä-

chen. Für Bund, Länder und Gemeinden werden damit Flächenreserven

und cntwicklungen genauer sichtbar und bessere Voraussetzungen dafür

geschaffen, die zukünftige Entwicklung im Sinne einer ausgewogenen Flä-

chennu tzungzu b eeinflu ssen.

Durchführung der Flächenerhebung 197 9

Nach § 15a des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung sind ftir

die Flächenerhebung ,,. . . die nach Landesrecht fiir die Ftihrung des Liegen-

schaftskatasters und anderer amtlichen Unterlagen zuständigen Stellen und

die Gemeinden, irr übrigen die Grundstückseigenttimer oder sonstigen

Nutzungsberechtigten oder deren Vertreter" auskunftspflichtig. Obwohl

das Gesetz eine sehr weitgehende Auskunftspflicht vorsieht, wurden in

Niedersachsen nur die Abteilung Landesvefinessung des Niedersächsischen

Landesvenualtungsamtes und die Gemeinden in die Erhebung ernbezogen.

Eine direkte Einschaltung der Katasterämter war nicht notwendig, da die

Flächen Niedersachsens annähernd vollständig im automatisierten Liegen-

schaftsbuch erfaßt sind und maschinell nach den entsprechenden Nutzungs-

arten gemeindeweise zusünmengestellt werden konnten. Lediglich fiir 164

Gemeinden konnte durchschnittlich 2 v. H. fürer Gesamtfläche auf die mit
der Flächenerhebung nacluuweisenden Nutzungsarten aus dem Liegen-

schaftsbuch nicht aufgeteilt werden (Übersicht 1). Diese Gemeinden wur-
den gebeten, die restlichen Flächen ftir die einzeLnen Nutzungsarten nach-

zutragen. Die Gemeinden konnten diese Fläche nur schätzungsweise ange-

43



ben. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, daß Abweichungen von
den tatsächlichen katasteramtlichen Gegebenheiten unerheblich sind, so

daß hierdurch die Aussagekraft der Ergebnisse nicht beeinträchtigt wird.
Allein in den 9 Gemeinden*, h denen mehr als 5 v. H. der Fläche aus dem
automatisierten Liegenschaftsbuch nicht zugeordnet werden konnten,
können größere Unstimmigkeiten auftreten.

tlbersicht 1: Gemeinden nach dem Anteil der vom Liegenschafts-
kataster nicht zuteilbaren Fläche in Prozent an der Ge-
samtfläche der Gemeinde 1979

Nu tz ungsartenve rze ichnis

Die fiir die Flächenerhebung 1979 zugrunde gelegte Nutzungsartenbezeich-
nung und die jeweilige Definition der Nutzungsarten (tlbersicht 2) lehnt
sich direkt an das von der AdV im Jahre 1973 erarbeitete Konzept über
das automatisierte Liegenschaftsbuch an. Im Rahmen dieses Konzeptes
wurden flir sämtliche Flächen einheitliche Bezeichnungen und Begriffsbe-
stimmungen festgelegt und somit ein bundesveiter Vergleich der Ergeb-
nisse der Flächenerhebung ermöglicht. In Niedersachsen wird dieses Ver-
zeichnis im Liegenschaftskataster zwar noch nicht verwendet, der jetzige
Nachweis der Nutzungsarten liegt jedoch einem Yerzeichnis zugrunde, das

* Meppen (6,7 v. H.), Grünendeich (6,9 v. H.), Schöningen (10,8 v. H.), Hildesheim
(11,1 v. H.), Stade (11,8 n. H.), Munster (14,9 v. H.), Hannover (17,2v. H.), Olden-
burg (70,7 v. H.) und Osterheide (100,0 v. H.).

Anteil der geschätzten Fläche
von...bisunter...

Gemeinden
Anzahl I v. H.

0r0 v. H
0,1 - 1,0 v. H
1,0 - 2,0 v.H
2,0 - 3,0 v. H
3,0 - 4,0 v. H
4,4 - 5,0 v. H
5 g und mehr

899
87
44
18

3

3

9

84,5
812

4rl
lr7
013

013

018

Insgesamt I 063 100

u



in der Systematik dem erwähnten Nutzungsartenverueichnis entspricht, so

daß ein maschinelles Umsetzen der Nutzungsarten auf die neue Gliederung

möglich ist. Das neue Nutzungsartenve rzeichnis wird in Niedersachsen erst

mit Einftitrrung eines neuen Programmsystems fiir das automatisierte Lie'

ge nschaftsbuch üb e rno(rune n .

Übersicht 2: Begriffsbestimmungen der Nutzungsarten

Nutzungsarten'
bezeichnung

BegriffsbestimmungSchlüsse[-

zahl

Gebäude- und
Freifläche

darunter:
Wohnen

Gewerbe

Industrie

too/2oo

130

160

2to

Flächen mit Gebäuden und baulichen Anla-

gen sowie unbebaute Flächen (Freiflächen),

die Zwecken der Gebäude untergeordnet

sind.
Zu den unbebauten Flächen zählen Vorgär-

ten, Hausgärten, Spielplätze, Stellplätze und

andere Flächen, es sei denn, daß sie wegen

eigenständiger Venvendung nach ihrer tat'
sächlichen Nutzung auszuweisen sind.

Die unbebauten Flächen gelten gewöhnlich

als der Bebauung untergeordnet, wenn sie

das Zetnfache der bebauten Fläche nicht

überschreiten. Flächen bis ztr 0,2 ha gelten

bei obiger Nutzung als der Bebauung unter-

geordnet.

Gebäude- und Freiflächen, die vorherrschend

Wohnzwecken dienen.

Gebäude- und Freiflächen, die vorherrschend

gewerblichen Zwecken dignen.

Gebäude- und Freiflächen, die vorherrschend

industriellen Zw ecken dienen.

Hieruu gehören vor allem das Betriebsgelän-

de mit den Grundflächen der Fabriken, Hüt-
tenanlagen, Hochöfen, Werkhallen, Förder-
türme, ferner Werkstraßen, Gleisanlagen, La'
gerplätze, Verladerampen. Außerdem auch

Verwaltungsgebäude, Wohngebäude ftir Be-

triebsinhaber, Hausmeister, Pförtner us\f,/.,
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Nutzungsarten- Schlüssel- Begriffsbestimmung
bezeichnung zahl

Betriebsfläche

darunter:
Abbauland

300

310

Erholungsfläche 400

darunter:
Grtinanlage 420

Stellplätze und Garagen, soweit sie mit den
eigentlichen Betriebsanlagen räumlich zu-
sailrmenliegen.

Unbebaute Flächen, die vorherrschend ge-

werblich, industriell oder fiir Zwecke der
Ver- und Entsorgung genutzt werden.

Flächen, die durch Abbau der Bodensub-
stanz genutzt werden.

Unbebaute Flächen, die vorherrschend dem
Sport, der Erholung oder dazu dienen, Tiere
oder Pflanzen zv zeigen.

Unbebaute Flächen, die der Erholung die-
nen. Hierzu gehören auch Kleingärten und
wochenendplätze, die der Fre izeitgestaltung
und Erholung dienen sowie parkähnlich an-
gelegte Friedhöfe. Innerhalb von Grtinanla-
gen befindliche Einrichtungen wie Spiel-
plätze werden nicht besonders ausgewiesen.

Flächen, die dem Straßen-, Schienen-, Luft-
oder Schiffsverkehr dienen.

Flächen, die nach allgemeiner Auffassung als

,,Straße" zu bezeichnen sind*.

Flächen, die nach allgemeiner Auffassung als

,,WeBo' zu bezeichnen sind*.

Flächen, die zum Abstellen von Fahrzeugen,
Abhalten von Märkten und Durchftihrung
von Veranstaltungen dienen.

Verkehrsfläche

darunter:
Straße

weg

Platz

s00

510

s20

530

Zu den als Straße (Weg) nachzuweisenden Flächen gehören gewöhnlich auch die
Trenn- und Seitenstreifen, Brücken, Gräben und Böschungen, Rad- und Geh-
wege, Parkstreifen und ähnliche Einrichtungen.
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Nutzungsarten- Schlüssel- Begriffsbestimmung

bezeichnung zahl

Landwirtschafts- 600
fläche

darunter:
Moor 650

Heide

Waldfläche

660

700

Wasserfläche 800

Flächen anderer 900
Nutzung

darunter:
Unland 950

Flächen, die dem Ackerbau, der Wiesen- und

Weidewirtschaft, dem Gartenbau oder dem

Weinbau dienen.

Unkultivierte Flächen mit einer mindestens

20 cm starken oberen Schicht aus vertorften
oder vermoorten Pflanzenresten, soweit

nicht Abbaulandt*.

Unkultivierte, sandige, meist mit Heidekraut

oder Ginster bewachsene Flächen* *.

Flächen, die mit Bäumen und Sträuchern be-

wachsen sind und hauptsächlich forstwirt-

schaftlich genu tzt werden, auch Waldblößen,

Pflanzgärten, Wildäsungsflächen un d dgl .

Flächen, die ständig oder zeitweilig mit Was-

ser bedeckt sind, gleichgiiltig, ob das Wasser

in natürlichen oder ktinstlichen Betten ab-

fließt oder steht, auch Böschungeo, Lein-

pfade und dgl.

Flächen, die nicht mit einer der vorgenann-

ten Nutzungsarten bezeichnet werden kön-

nen.

Flächen, die nicht geordnet genutztwerden,

wie Felsen, Steinriegel, größere Böschungen,
Dtinen, stillgelegtes Ab bauland.

Ergebnisse

An dieser Stelle können nur Ergebnisse fiir das Land (tlbersicht 3), die Re-

gierungsbezirke und die Landkreise an exemplarischen Flächen oder Flä-

** Ein geringwertiger Baumstand (Gehölz) ändert nicht den Charakter ,,Moor"
oder ,rHeide".
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chengruppen dargestellt werden (iJbersicht 4). Eine weitergehende Aus-
wertung bietet der kleinräumigere Nachweis, der in einer gesonderten Ver-
öffentlichung (Flächenerhebung 1979,,,Statistik Niedersachsen", Bd . 328,
1979) auf Gemeindeebene geflihrt wird und den eigentlichen Wert dieser
neuen Statistik darstellt.

Die gesamte Fläche Niedersachsens betfig! 4739 029 ha, wobei die Land-
wirtschaftsfläche mit 3 099 324 ha oder 65 A v. H. den größten Teil ein-
nimmt (Abb. tr). Per Definition beinhaltet diese Fläche auch Moor und
Heide, so daß die Landwirtschaftsfläche nicht der tatsächlich landwirt-
schaftlich genutzten Fläche entspricht. Nach der Bodennutzungshaupter-
hebung 1979, die sämtliche Betriebe ab I ha Gesamtfläche in der Erhe-
bung berücksichtigt, beträgt die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)
2772773 ha. Selbst wenn von der katasteramtlich nachgewiesenen Land-
wirtschaftsfläche die Moor- und Heideflächen abgezogen werden, übertrifft
die Restfläche die LF aus dem betrieblichen Nachweis um 173 231 ha.

Diese Differeru erklirt sich aus einer gewissen Untererfassung der LF, da
mit der Bodennutzungshaupterhebung nur die Fläche in den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ab I ha Gesamtfläche nachgewiesen wird.
Kleinbetriebe, Kleingärten und Grtinlandflächen ohne landwirtschaftliche
Nutzung bleiben unberücksichtigt. Bei den ernzelnen Nutzungsarten wirkt
sich diese Untererfassung unterschiedlich aus: Die Differenz beim Acker-
land ist so geringfiigig, daß sie bei dieser Betrachtung unberücksichtigt blei-
ben kann. Dagegen können beim Gartenland ca. 50 000 ha und beim Gflin-
land ca. 70 000 ha veranschlagt werden*. Darüber hinaus wurden bis ein-
schließlich 1977 im Rahmen der alten Bodennutzungsvorerhebung ca.
30 000 ha nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Fläche nachgewiesen*.
Diese nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Fläche zätflt im Sinne des

Liegenschaftskatasters auch zu der Landwirtschaftsfläche. Insgesamt ist
also die Differenz zwischen der Landwirtschaftsfläche und der LF zt)
87 v. H. (150 000 ha) im ernzelnen zahlenmäßig zu belegen.

Die direkt nicht zu bestimmende und mit Nutzungsarten nicht zu belegen-
de Diffe renz von ca. 20 000 ha ergibt sich aus den unterschiedlichen Erhe-
bungsmethoden, wobei die Erfassung im betrieblichen Bereich die tatsäch-
liche Nutzung berücksichtigt, im Liegenschaftskataster dagegen fiir die
landwirtschaftlich nutzbare Fläche als Nutzungsart die Klassifrzierung
nachgewiesen wird, die nach dem Bodenschätzungsgesetz festgelegt wurde.
Nutzungsänderungen zu Gebäude-, Betriebs- und Verkehrsflächen werden
in das Liegenschaftskataster in der Regel sofort nach dem Bekanntwerden
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übernornmen. Nutzungsänderungen von landwirtschaftlich nutzbaren

Flächen zur Waldfläche oder zu Unland werden erst nach einer von der

Steuervenualtung periodisch durchgeführten Bodennachschätzung mit er-

he bli che r, ve rfahre n sb e din gte r zeitlicher Y erzö gerun g üb e rn omlne n .

Für die Darstellung einer Entwicklung der ernzelnen Flächen können im

Rahmen der Flächenerhebung 1979 keine direkten Vergleichszahlen er-

stellt werden . Trotz methodischer Einschränkungen erscheint es jedoch

lohnenswert, einen Zeitvergleich bei der Landwirtschaftsfläche vorzu-

nehmen. Als Vergleichsjahr soll das Jahr 1971 herangezogen werden, da ftir

lgT l und lgTg auch vergleichbare Daten aus einer jeweils totalen land-

w irtschaftliche n Be trieb sz ählun g vo rli e ge n :

Jahr Landwirtschafts-
fläche*

ha

landwirtschaftlich
gen.Fläche***

ha

t97 I
1979

Veränderungen
7 1179 (insges.)

7 u7e (D)

2972811**
2946 004

26807
3 351

2 804 809
27 51942

52907
6 613

Seit lgT l hat sich nactr dem Katasternachweis die Landwirtschaftsfläche

um 26 gO7 ha verringert. Dagegen ist die Diffe rct:z bei der landwirtschaft-

lich genutzten Fläche in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben mit

S2gO7 ha um das Doppelte so groß. Die durchschnittliche jährliche Ab-

natrme beträgt bei der Landwirtschaftsflache 3 351 ha (- 0,1 1 v. H.) und

bei der landwirtschaftlich genutzten Fläche 6613 ha (- 0,24 v. H.). Für

diese erstaunlich hohe Abweichung sind unerschiedliche Grtin de aruufiih-

ren: Zunächst kann man davon ausgehen, daß die landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche einen methodisch bedingten Schwund erfährt, der auf das

Erhebungsprin zip zvntckzufütrren ist. Die Erfassung der Flächen nach dem

Bewirtschaftungsprinzip und nicht nach der Belegenheit ftihrt zn einer

,,Ab w an de rung" d er Flächen n ach Breme n, Hamb u rB, No rdrhein-We st falen

und auch den Niederlanden - Länder bzw. Bundesländer, mit denen die

Bilanz der ,,Flächenwandenrngoo für Niedersachsen negativ ausfiillt. Dar-

* Nach dem Nutzungsartenverzeichnis der AdV, ohne Moor und Heide
* * L97 | nach dem Nutzungsartenkatatog des Katastereinrichtungserlasses vom

6. 1 I .1967
'r'{'* Betriebe mit L ha LF und mehr der Landwirtschaftszählung I97l bzw. 1979
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über hinaus gehen auch Flächen (insbesondere Grünland und Gärten) rein
statistisch aus der landwirtschaftlichen Nutzung heraus, da sie von ,,Betrie-
ben" bewirtschaftet werden, die nicht zum Erfassungsbereich gehören. Ein
weiterer, schon o. g. Grund, ist fiir den Unterschied auch hier anzuführen:
Landwirtschaftlich genutzte Fläche, die der tatsächlichen Nutzung nicht
mehr zur Verfiigung steht, wird u. tJ. im Liegenschaftskataster weiterhin
als Landwirtschaftsflache gefiihrt.

Daraus läßt sich schließen, daß die durchschnittliche Abnahme von jährlich
3351 ha Landwirtschaftsfläche in etwa der Fläche entspricht, die der
Landwirtschaft jährlich durch die Besiedlung (Gebäude-, Betriebs- und
Verkehrsfläche) nicht mehr zur Verftigung steht. Dieser Zusammenhang er-
gibt sich u. a. daraus, daß solche Nutzungsänderungen auch im Liegen-
schaftskataster sofort vollzogen werden.

Nach der Landwirtschaftsfläche nimmt der Wald mit 97 6 630 ha einen ent-
scheidenden Anteil an der Gesamtfläche ein. Im Vergleich zum gesamten

Bundesgebiet und den übrigen Flächenstaaten (mit Ausnahme von Schles-
wig-Holstein) f?illt der Anteil von 20,6 v. H. jedoch gering aus:

Schlesuig-Holstein. . 8,7 v. H.
Hamburg. . . . . . . 4r3v.H.
Niedersachsen. . . . . . . 20,6v. H.'

Bremen. . . . . . . . . . 1r6v.H.
Nordrhein-Westfalen . .24,5 v. H.
Hessen. . . . . . . . . .39r4v.H.

Bundesgebiet . . . . . . . . 2914 v.H.

Das Aufzeigen einer Entwicklung der Waldflächen in den Letzten 10 Jah-

ren wird aus methodischen Gründen sehr erschwe rt, zumal die Waldfläche
im Vergleich zvr Landwirtschaftsflache nur geringen Veränderungen unter-
liegt und geringfiigge Zu- oder Abnahmen unter der Bedingung von metho-
dischen Einschränkungen sachlich nicht zu diskutieren sind.

Unter Einbeziehung einer dritten, anteilmäßig bedeutungsvollen Fläche,
der Siedlungsfläche*, soll ein regionaler Vergleich fiir Landkreise und kreis-
freie Städte aufgezeigt werden (tibersicht 4). Obwohl auf dieser regionalen

Ebene nur allgemeine Aussagen möglich sind, wird neben der rein ökono-
mischen Bedeutung der landschaftsprägende Charakter im Nebeneinander
dieser drei Nutzungsarten deutlich.

* Unter Siedlungsfläche soll hier die Summe aus Gebäude- und Freifläche, Betriebs-
und Verkehrsfläche verstanden werden.

Rheinland-Pfalz. . . . . . . 38,6 v. H.
Baden-Württemberg . . . . 36,4 v. H.
Bayem . . .... ..33r7v.H.
Saarland . . . . . . . . . . . 3310 v. H.
Berlin(West) . . . . . . 16,0v. H.

50



Bei der regionalen Verteilung der Landwirtschaftsflache (Abb . 2) lassen

sich innerhalb der Landkreise zwei Gruppen deutlich abgrcrrzen: Das nord-
westliche Gebiet Niedersachsens mit einem überdurchschnittlichen Anteil
und Ost- und Südniedersachsen mit einer Landwirtschaftsfläche von unter
60 v. H. Der Grund fiir dieses regionale Bild wird sofort deutlich, wenn
man in diese Betrachtung die Waldfläche einbezieht (Abb. 3), da die Land-
kreise mit geringerer Landwirtschaftsfläche eine Waldfläche aufweisen, die
über dem Landesdurchschnitt liegt. In den Landkreisen Celle, Holzminden,
Osterode und Goslar tritt dieses besonders hervor. Dagegen liegt der Wald-
anteil im Küstenbereich unter 10 v. H., woraus eine Landwirtschaftsfläche
von über 70 v. H. resultiert, die im wesentlichen durch den hohen Grün-
landanteil gep rägt wird.

In diese Kreisgruppierung lassen sich aber einige Landkreise, die wie die
Küstenregion durch einen niedrigen Waldanteil bei überdurchschnittlicher
Landwirtschaftsflache gekennzeichnet sind, aufgrund des stark abweichen-
den Landschaftsbildes nicht einordnen. Als Beispiel hierfiir mögen die
Landkreise Wolfenbüttel und Peine dienen, in denen wegen der ausgezeich-
neten Bodenqualitäten im Laufe der Kultivierung der Wald und das Grün-
land zugunsten des Ackerlandes stark zurückgedrängt wurden.

In der Summe der Waldfläche und der Landwirtschaftsfläche (einschließ-
lich Moor und Heide) ergeben sich zwischen den Landkreisen bei einem
Flächenanteil zwischen 85 und 90 v. H. kaum größere Unterschiede. Re-
gional differenzierend und trotz des relativ geringen Anteils von durch-
schnittlich IO,2 v. H. auch landschaftsbestimmend wirkt hier die Sied-
lungsfläche (Abb . 4). Der höchste Anteil der Siedlungsfläche ergibt sich
naturgemäß in den Ballungs- und Wirtschaftszentren, die hier durch die
kreisfreien Städte dargestellt werden. Bei giner Gesamtbetrachtung der
Abbildungen 2 bis 4 wird deutlich, daß das natürliche Potential an Er-
holungsfläche und die diesbezüglichen Ansprüche der Gesellschaft räumlich
nicht zusammenfallen. Gerade in den dünnbesiedelten Gebieten Ost-
Niedersachsens liegen umfangreiche Waldflächen, die als Naherholungs-
raum nur zum Teil genukt werden können.

Im Gegensatz zu den kreisfreien Städten weicht der Anteil der Siedlungs-
fläche in den Landkreisen nicht wesentlich voneinander ab. Trotzdem
können sachlich begrtindete Gruppierungen vorgenommen werden . Zu-
nächst fallen die Landkreise Hannover, Peine und Schaumburg mit einem
hohen Anteil von über 12 v. H. auf. Diese drei Landkreise liegen im Ein-
zugsbereich der Städte Hannover und Braunschweig mit den dadurch be-
dingten Auswirkungen auf die Bevölkerungsdichte und das eigene Wirt-
schaftspotential und damit auch auf die Siedlungsfläche. Auch die Land-
kreise in Südniedersachsen (mit Ausnahme von Holzminden und Osterode)
haben mit über 9 v. H. im Vergleich zu den nordöstlichen Gebieten noch
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einen relativ hohen Siedlungsflächenanteil. Der Grund daftir ist in erster

Linie in der relativ hohen Bevölkerungsdichte zu sehen, die in der Regel

über dem Landesdurchschnitt von 152 Einwohnern pro km2 t fiegt und fiir
Hameln, Hildestreim und Göttingen sogar 200 überschreitet. Weitere Land-

kreise wie z. B. Harburg, Osterholz und Verden bestätigen ebenfalls den

engen Zusammenhang zwischen der Bevölkerungsdichte und dem Umfang

der Siedlungsfläche.

Die in diesem Rahmen vorgenofirmene Beschreibung zeigt deutlich die eng

gesetzten Gre raen einer kreisweisen Darstellung auf - weist aber auch auf
die Möglichkeiten einer kleinräumigeren Auswertung hin, wobei daraus ge-

wonnene Erkenntnisse z. B. in die Richtlinien fiir Bauleitplanungen mit
aufgenoilrmen werden können. Für weitergehende landespflegerische Maß-

natrmen reicht aber selbst die anteilmäßige Darstellung auf Gemeindeebene

nicht mehr aus. Da jedoch ftir die Gestaltung des Landschafts- und Ortsbil-

des die Lage der einzelnen Flächen von großer Bedeutung ist, mtßte über

die mit der Flächenerhebung gewonnenen Ergebnisse hinaus eine Gelände-

kartierung vorgenommen werden .

iJbersicht 3 : Fläche Niedersachsens nach belegenheitsbezogenen Nutzungs-

arten 1979

Nutzungsart ha v. H.

100,200: Gebäude- und Freifläche
dar. 130: Wohnen
160, 210: Gewerbe, Industrie

227 283 4,8

130 773 2,8
24 140 0,5

300: Betriebsfläche
dar. 310: Abbauland

43713
2t 296

019

0,5

400: Erholungsfläche
dar. 420: Grtinanlage

19 305
7 625

0,4
0,2

500: Verkehrsfläche
dar. 510, 520, 530: Straße,

Wtg, Platz

212337
196 147

4,5
4rl

600:

{€ ,,Statistische Berichte Niedersachsens", Fläche und Bevölkerungsdichte der kreis-

freien Städte und Landkreise, A Y 2 - ill9

Landwirtschaftsfläche
dar. 650: Moor

660: Heide

3 099 324 6s#
89 222 1,9

64098 1,4
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Nutzrmgsart v. H.

700:

800:

lValdfläche

Wasserfläche

976630 2A,6

94942 2,0

9ffi: Flächen anderer Nutzung
dar.950: Unland

65 535
19 083

l14
ü,4

Insgesamt 4739 A29 100,0

53



übersicht 4:

Gesamtfläche und Anteil
Städten und Landkreisen

ausgewählter Nutzungsarten in den kreisfreien
1979

Schl.- Land
Nr. Regierungsbezirk

Landkreis, kreisfreie Stadt

Stadt

Gesamt-
fläche

ha

Land-
wirt- Moor,
schafts- Heide
fläche

Wald- Sied-
fläche lungs-

fläche

Reg.-B ez. Btnttnschweig . .

Reg.-Bez. Hannover . . . .

Reg.-Bez. Ltineburg . . . .

Reg.-Bez. Weser-Ems . . . .

101 Braunschweig,Stadt . . . . .

102 Salzgittet,Stadt . . . . . . . .

103 Wolfsburg, Stadt . . . . . .

l5l Gifhorn. . . . . . . . . . . . . .

152 Göttingen . . . . . . . . . .

153 Goslar. . . . . . . . . . . . .

154 Helmstedt .. ....
155 Northeim . . . . . . . . . .

156 Osterode am Haru . . . . . . .

157 Peine .. . . . . . . . . . . .

158 Wolfenbüttel . . . . . . . .

20I Hannoverr Stadt . . . . . . . .

251 Diepholz . . . . . . . . . . .

252 Hameln-Pyrmont . .

253 Hannovgr. . . . . . . . . . .

254 Hildesheim. . . . . . . . . . .

255 Holzminden . . . . . . . . . . o

256 Nienburg . . . . . . . . . . . . .

257 Schaumburg. . . . . . o . . . .

808 661 54,0
903 994 65,1

1531467 63,0
1494907 74,2

t9 199 *8 50,0
22388,67 56,3
20356,64 55,1

154 833,7 0 58,5
1117r1,73 54,6
96 48t,33 31,1
67 321 ,98 63,7

126 599,86 52,0
63 597 ,08 33,3
53 963,32 7 5,6
72207,28 70,7

20233,70 31,1
198 584,65 78,0
79 592,98 55,7

208 552,70 64,7
rt4 559,77 63,5

7 5 194,23 44,6
139720,82 73,0
67 554,94 59,8

3,2 20,6 10,2

1,0 32,9 10,8
2 J 20,2 lr,9
4,3 23,2 8,4
3,7 ll,6 10,7

0,2 Ll,z 32,5
0,1 15,2 24,9
0,6 21,6 19,7
4,6 31,7 8,1

0,1 32,5 10,8
0,3 56,9 9 ,3
0,1 23,7 10,7
0,0 37 ,5 9,1
0,0 55,3 9,0
0,2 8* 13,8
0,1 18,1 9,0

L,6 10,3 47 ,3
4,4 8,6 ll,2
0,0 31,8 10,5

3 ,6 I 8,8 12,8
0,0 22,5 I 1,5

0,2 45,2 8,2
5,8 15,6 9,4
0,0 25,3 12,7

2,4 42,7 8,4
5,5 7,0 7,9
2,8 26,7 1 1,1

0,5 36,8 6,7
1,0 34,5 8,9
7,0 10,3 11,8

7 ,5 13,6 8,1

Niedersachsen........4739029 65,4

I
2

3

4

35 1 Celle...... .. ....154385,78 40,5

352 Cuxhaven ............ 209761113 78#
353 Harburg. . .. . . . . . . . . . . 125478188 5918

354 Lüchow-Dannenberg . . 121 548,03 54,0

355 Ltineburg. . . o . . . . . . . . . 106974149 54,2

356 Osterholz..... ...... 65032,54 74,6

357 Rotenburg (Wtimme) . . - 206968,37 77 ,l
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SchI.- Land
Nr. Regierungsbezirk

Landkreis, kreisfreie Stadt

Stadt

Land-
wirt- Moor, Wald-
schafts- Heide fläche
fläche

v. H. v. H. v. H.

Gesamt-
fläche

ha

Sied-
lungs-
fläche

v. H.

358 Soltau-Fallingbostel . . 187 306,14 49,7
359 Stade.... .. ..... 130479,20 74,9
360 Uelzen . . o . . . . . . ., . . . 144764148 5610

4Ol Delmenhorst,Stadt...... 6233,19 58,8
402 EmdenrStadt. . . . . . . . . . 11 171153 6215
403 Oldenburg (Oldb), Stadt . . l0 28 1,36 47 ,l4M Osnabrück,Stadt...... 1lg7g,3g 40,3
405 Wilhelm*raven,Stadt.... 10318,60 46,2
451 Ammerland ........ 72499156 78,G
452 Aurich.............. 12780611 I 8lr2
453 Cloppenburg...... ..141 691,67 75,3
454 Emsland . . . . . . . . . . . . 287947144 7018
455 Friesland......... 61019,81 80,0
456 GrafschaftBentheim..... 98033,44 73,8
457 Leer.. .. o. o....... 108570T1 8lr1
458 Oldenburg(Oldb) ......106278,27 7O,G
459 Osnabrück........ .. 2LZI20,G6 67,8
460 Vechta.... ...... Bl 212,29 75,4
461 Wesermarsch...... .. 82170,25 86,1
462 Wittmund ............ 65564137 Blr2

152012 Göttingen .... .. ll 673,23 4Z,g
254021 Hildesheirn. . . . . . . . . . 9293,27 4SI
351006 Celle...... .. .. 17490,77 41,2
355022 Ltineburg.... . 'l O29,gS 36,s
252006 Hameln.. ...... lO23O,4l 47,s
352011 Cuxhaven ........ L77BS,2S 66,0
253004 Garbsen..... ..... 79ZSA| 6g,3
153005 Goslar. ...... ... 9227,37 30,6
158037 Wolfenbüttel .. .... 7843,13 64,3
456015 Nordhorn ...... .. 1496l,02 72,3
157006 Peine .... ...... llB9S,73 7O,O
253009 Langenhagen.. .... 7294,66 Sg,7
454032 Lingen(Ems)...... 17613,32 SIA

nachrichtlich: Kreisangehörige Städte mit 50 000 und mehr Einwohnern

9,5 30,9 6,9
2,5 5 ,7 9,5
1,5 34,8 6,9
2,8 ll,6 10,9

0,2 l,g
0,0 0,3
0,7 2,2
0,0 16,9
0,1 0,2
1,7 8,4
1,4 2,7
5,0 1 1,8

9,1 16,9
1,0 5,6
6,1 15,0
2,5 1,5

1,7 17 ,2
1,4 20,4
3,8 13,0
0,7 0,6
1,1 4,9

34,9
19,g
41,7
39,1
30,9
10,6
10,4
I 1,5

9,6
I 1,5

913

917

10,4
10,1
10,4
7l
7r8

27 ,0 23,2
79,4 26,6

3,4 36,2 lg,2
0,3 25,5 33,0

29,5 lg,3
3,7 6,2 12,7
3,4 g ,6 19,6
0,5 46,9 lg,2

15,1 l g,0

5,0 12,6 12,0
0,5 9,3 lg *4,9 9,2 27,9
I ,8 30,5 15,5
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ffi Erhotungsf läche mwatdftäche

Abb. l:

Anteil der Nutzungsarten an der Cresamtfläche Niedersach§ens 1979
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Abb.2:

Landwirtschaftsfläche 1979 (ohne Moor und Heide) in v. H.
der Cresamtfläche
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Abb. 3:

Waldfläche 1979 in v. H. der Gesamtfläche
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Abb.4:

Siedlungsfläche lgTg in v. H. der Gesamtfläche
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Kopieren geht über Studieren (?)

Im ,,l{achrichtenblatt du Vermeswngp' tnd Katastenerwolt tttg Rheinland-Pfalz",

23. Jahrgang, 1980, Hefi 3, ist nachstehendq Aufvtz über das ,,Kopier(un)wesen"
veröffentlicht worden. Die dsin oryesprochenen Gedanken erscheinen mir so in-

tereswrt, daß ich den Autor und Leiter dq rheinland'pftilzirchen Vermeswngs- und
Katastenerwaltung, Herrn Leitenden Minßterialrat lfiandqbach, um Zustilnmung

zum Nachdruck gebeten habe, die er framdlicherweise gegebm hat.

vonDaack

Kopieren geht über Studieren (?)

VonLtd.MinisterialratDipl.-Ing. M and e rb ach, Mainz

Selbstverständlich gehört hinter diese Behauptung ein Fragezeichen. Wenn man aller-

dings die steigende Zahl der Kopien in den Behörden - und auch in unserer Verwal-

tung - betrachtet, könnte man glauben, die Überschrift sei fraglos richtig. Es gibt

aber Zeichen dafür, daß bei der Kopierflut auch Komponenten im Spiel sind, die

man unter den penönlichdienstlichen Bereich der Mitarbeiter einordnen kann. Es

ist an der Zeit, unser Kopierbedürfnis in diesem Sektor kritisch zu überprüfen. Hier-

bei soll es nicht in erster Linie darum gehen, dem Mitarbeiter und dem Auszubil-

denden den Zngmg zum Kopiergerät grundsätzlich zu verschließen. In einigen

Fällen - privat gegen Erstattung der Kosten - sowie bei Aus- und Fortbildung
kann und soll der Automat sinnvoll genutzt werden. Nichts gegen eine effiziente,

begenzte Daten- oder Vorschriftensammlung wie etwa die segensreiche Einrichtung

der Handakte, aber alles gegen den Anglstkomplex vermeintlich verpaßter Gelegen-

heiten, Wissen zu horten, und den daraus rezultierenden Illusionen!

Am Anfang steht, wie bei allen Gewohnheiten, die dann langsam auf schiefer Ebene

in Angewohnheiten abgleiten, die durchaus honorige Meinung, daß man getrost

nach Hause tragen könne, was man schwarz auf weiß besitze. In diesem Stadium be-

steht meistens auch noch die feste Absicht, den kopierten Stoff möglichst bald zu

lesen, ja, ihn zu Hause durch- und sogar auszuarbeiten. Das ,paper", wie man die

Kopie heute oft beschönigend nennt, beruhigt vielleicht kurzfristig. Je mehr ,pa-
pet§" der lem- und fortbildungsbegierige Zeitgenosse jedoch nach Hause trägt oder

seiner Handakte einverleibt, desto mehr, das zeigt die Erfahrung, nimmt die Watrr'

scheinlichkeit ab, daß er vom Inhalt der einzelnen Exemplare Besitz ergreift, ge'

schweige denn, Zusammenhänge hezustellen vennag. Es fiillt ihm immer schwerer,

dem einggmachten Wissen auf der Spur zu bleiben.
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Was liegt hier vor? ln den meisten F?illen ein gehöriger Minderwertiglreitskomplex.

Man traut sich und seinem Gedächtnis einfach nichts (mehr) zu. Man liegt sicher

nicht verkehrt, wenn man vermutet, daß Schule und Hochschule nicht ganz schuld-

los an dieser Entwicklung sind. Wenn derMensch erst einmal gentigend verunsichert

ist, wenn ihm nichts (mehr) einfällt, muß Aktion her. Das ist natürlich, denn be-

kanntlich können die Folgen der Adrenalinausschüttung im Zuge aufkeimender Ver'

unsicherung und Panik am besten durch Bewegung - und sei es die der Hände am

Kopierautomaten - abgebaut werden. Gleichwohl beginnt hier die große lllusion,

eine Speicherung von viel Wissen auf geduldigem Papier stärke Fähigfeiten oder

vermittle auf wunderbare Weise Brfahrungen. Dies genau findet nicht statt, schlim-

mer noch, es wird vielleicht verhindert.

Kenntnisse, oder besser ausgedrtbkt: Erkenntnisse lassen sich nicht mit H?inden er-

greifen wie ein Paper. Sie müsen vom Geist begiffen oder, wie das Wort es sagt' er'

kannt, d. h. erfahren, werden. Erfahrung wächst einem aber nur durch Einübung zu,

ein oft mähseliger, aber dynamischer Prozeß. Er hat wenig gemein mit der Statik

off-linegestapelten Wissens. Man muß bereit sein, sich Mssen zu erarbeiten, es zu

ordnen, zu selektieren und zu verknüpfen, kurz: über das Denken zu lernen, noch

küver: denken zu lemen. Diese Bereitschaft befreit von der Ang§t, nicht genü-

gend zu wissen, aber auch von der noch verhängrriwolleren Illusion, alles zu wissen,

weil man es schwarz auf weß besitzt.

Nattirlich hat die Mahnung, es mit dem Kopieren nicht zu übertreiben, auch einen

handfesten realen Hintergnrnd. Die Kopiertechnik ist in den leEten Jahren kom-

fortabler, aber auch aufirendiger geworden. Nun sollte man die heute von der In'
dustrie angebotenen Geräte keinesfalls mit der genialen Einfachheit der unrrerges-

senen alten Lichtpausrahmen der zwanziger Jahre vergleichen. Sie waren tibrigens,

was Energieeinsatz und Robustheit betraf, bereits unserer Zeit voraus. Erwiesen ist
jedoch, daß die modernen Geräte den Verantwortlichen für den Haustralt den Schlaf

rauben können. Der technische Aufwand bedingt, wie den Angeboten zu entneh'

men ist, regelmäßige Wartung, Auffüllen von Verbrauchsnaterial (2. B. Toner) und

ErsaE von Verschleßteilen (2. B. Kopiertrommeln), unter ungünstigen Umständen

kommen sonstige Ersatzteile hinzu. Die Konditionen sind regelmäßig auf einen

Stückpreis je Kopie ausgelegt. Obwohl dieser meistens mit steigender Kopienzahl

sinkt, sind die Gesamtaufin endungen je Gerät und Haushaltsjahr doch beträchtlich.
Sie ezwingen sparsamen Einsatz der Geräte mit Priorität für Antragsteller und
korrespondierende Behörden. Daher ergeht die Bitte an die Mitarbeiter, stets zu

überlegen, ob im persönlichdienstlichen Bereich nicht auch einmal die gute alte

handschriftliche Notiz oder der kurze Auwug vor der unbedachten Kopie rangieren
kann. Wir alle leisten darüber hinaus sogar unserer Gesundheit einen guten Dienst,
wenn wir häufiger unseren Bordcomputer, gemeinhin Gehim genannt, einsetzen,
trainieren und damit dem Sprichwort: ,,Wer schreibt, der bleibt" einen ganz neuen
Sinn geben.

tlbrigens: Kopieren geht also nicht über Studieren.
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Fortbildungsveranstaltung Nr. 3 .2 I 1980
der Niedersächsischen Verme ssungs- und Katasterverwaltung

,,Ableitung wesentlicher Daten für die Wertermittlung"

Fortbildungweranstaltungen der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterver-
waltung zur ,,wertermittlung" haben mittlerweile Tradition erlangt. In diesem Jatrr
fanden wegen der zahlreichen Teilnehmer - es waren die Vorsitzenden oder Stell-
vertreter aller Gutachterausschüse für Grundsttickswerte geladen - dreitägige pa-

rallelveranstaltungen in Hannover und Nordhom statt. Es wurde das Thema ,gblei-
tung wesentlicher Daten für die Wertermittlung" aus der Sicht der mathematischen
Statistik beleuchtet.

Die Leitung dieser veranstaltungen oblag Dr.-Ing. Ziegenbein, der mit den Mitglie-
dem des vom Niedersächsischen Ministerium des Innem berufenen Arbeitskreises
,,vorbereitung von wertermittlungen" die Tagesordnung bestritt. Der Arbeitskreis
wurde 1979 eingerichtet und mit der Aufgabe betraut, die fiir die Anwendungder
mathematischen statistik notwendigen Informationen, Definitionen, Formeln und
Tabellen zusammenzustellen, Rechenprogramme - zunächst für programmierbare
Kleinrechner - zu erstellen, diese mit praktischen Beispielen zu ergänzen und den
Gutachterausschüssen bzw. deren Geschäftsstellen als Arbeitsmappe zur Verfiigung
zu stellen. Die erste Lieferung, die eine hervorragende Konzeption und eualität er-
kennen läßt, lag so rechtzeitig vor, daß alle Teilnehmer das gleiche Grundwissen er-
langen konnten.

Zu Begnn der Veranstaltungen würdigte Ministerialrat Schulte - verantwortlicher
Referatsleiter im Niedersächsischen Ministerium des Inneren - den Einsatz des Ar-
beitskreises bei der Erarbeitung der Grundlagen der mathematischen Statistik für
die Ableitung wesenflicher Daten im sinne des § 143 a Abs. 3 BBauG. Diese ver-
fahren seien fiir die Wertermittlung eine unvezichtbares Hilfsmittel. MR Schulte
setzte sich mit der vereinzelt geäußerten Ikitik an der Arbeitsweise der Gutachter-
auschiisse auseinander. Er hob hierbei die Bedeutung des wirtschaftlichen Aspek-
tes fiir die Wertermittlung hervor, indem er seine These ,,Entscheidungen am Grund-
stücksmarkt seien primär wirtschaftlicher Art" eingehend begründete. Auch zur Ab-
gten tng des Verkehrswertbegriffs nahm MR Schulte eindeutig Stellung: Seiner
Meinung nach sei der Verkehrswert ein ,,Punktwert", so daß die Angabe von Wert-
spannen nicht in Betracht käme. Unter diesem Gesichtspunkt müsse auch die Anga-
be von Vertrauensbereichen betrachtet werden. Ausfifürungen über die zu berück-
sichtigenden Merkmale und über das Wertermittlungsobjekt haben die grundsätzli-
chen Betrachtungen des Re ferenten hervorragend abgerundet.

Den Übergang zur praktischen Arbeit vollzog VermOAR Bodenstein, der unter dem
Thema ,,Wesentliche Daten bei der Grundstückwermittlung" mit bewährterPräzi-

62



\\*- _ _---1.

sion den Rahmen der gesetzlichen Aufgaben absteckte und sie im wesentlichen den
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse zuwies. Bis zum Erlaß der Rechtsverord-
nung auf Grund des § 144 Abs. I Nr. 2 BBauG sei durch Verwaltungsvorschriften,
deren Konzeption in den Grundzügen erläutert wurde, ein einheitliches und wirt-
schaftliches Vorgehen sicherzustellen.

In drei grundlegenden Referaten führte Dr. Ziegenben stufenweise - und deshalb
besonders gut nachvollziehbar * von den ,,Grundlagen der mathematischen Stati-
stik" über die ,,Vorbehandlung von Daten (Verteilungsunterzuchungen, Transforma-
tionen in Normalverteilung)" bis zum ,,Verfahren zur Ermittlung der Abhängig-
keit zwischen zwei Größen".

Diese Ausfiihrungen waren ftir den Praktiker destralb von besonderem Interesse, weil
darin eine Entscheidungsstrategie entwickelt wurde. Sie diente in der sich jeweils
anschließenden Gruppenarbeit als roter Faden fiir die Bearbeitung der ausgezeichnet
vorbereiteten Aufgaben. Darüber hinaus ist sie m. E. bestens geeignet, dem Laien
die Tär zur mathematischen Statistik zu öffnen. Hierin sah man eine nützliche
Handhabe - so bekundeten einige Teilnehmer -, bei den übrigen Mitgliedem des

Gutachterausschusses das Interesse für die Bedeutung der mathematischen Statistik
zu wecken.

Auf jeder [nformationsstufe wurde von praktischen Arbeiten und Untersuchungen
berichtet. Dabei konnte man erkennen, daß bei Anwendung des erreichten Wissens-
standes eine Fü{le von wertvollen Informationen aus der Kaufpreissammlung heraus-
zufiltern ist.

VermOR Boldt führte die Möglichkeiten zur ,gbleitung von Baulandpreisindex-
reihen" vor, die für die Umrechnung von Kaufpreisen gleichartiger Objekte auf
einen gemeinsamen Stichtag notwendig sind. - über die ,,Ableitung von marktkon-
formen Liegenschaftszinssätzen" berichtete vermR Metelerkamp und setzte sich
mit deren verwendung beim Ertragswertverfahren auseinander.- Durch Einfiihrung
der Zielgröße ,JGufpreis/m3 umbauten Raumes" und eine entsprechende Auswer-
tung der Kaufpreissammlung zeigte vermD Benckendorff die Möglichkeit der An-
wendun g d es Vergleichswertverfahrens auch b ei,,sachwertobjekten,. auf.

unter dem mathematisch-statistischen Aspekt der ,gbhängigkeit zwischen zwei
Größen" befaßten sich die Referate von vermR schmalgemeier über ,,Abhängig-
keit des Bodenwertes in Innenstädten von der Erdgeschoßmiete" und vermoR Bo-
norden über den ,,Einfluß der Geschoßflächenzahl auf den Bodenwert.o mit der
Problematik der Ermittlung von Bodenwerten in der city, wo unbebaute Grund-
stücke fast nie gehandelt werden und somit nur vereinzelt Vergleichswerte zur Ver-
fiigung stehen.

Abschließend referierte vermD Dr. Brill über seine ,,untersuchungen von Kaufprei-
sen für Straßenlandabtretungsflächen". Die darauflrin einsetzende lebhafte Diskus-
sion verdeutlichte die Notwendigkeit derartiger Analysen, da hier offenbar regional
erheblich voneinander abweichende Beobachtungen zu verzeichnen waren.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es durch Verbindung von Theorie

und Praxis übezeugend gelungen ist, auf die Möglichkeiten hinzuweisen, welche die

Verfahren der mathematischen Statistik bieten.

Durch geschickte Organisation erlebten die Teilnehmer eine geglückte Mischung aus

grundlegenden Referaten, interessanten Erfahrungsberichten, lehneicher Gruppen'

arbeit und anregenden Diskussionsrunden.

An dieser Veranstaltung läßt sich eine Entwicklung erkennen, die von der wissen-

schaftlichen Seite 1976 mit dem ,fiontaktstudium" der Universität Hannoyer be-

gonnen hatte, von dort 1978 mit dem ,,.A,nwenderseminar" weitergeführt wurde

und nun ihre Fortsetzung in der Niedersächsischen Vermessungs'und Katasterver-

waltung gefunden hat.

Die Teilnehmer dürften voller Motivation, da§ angebotene Rüstzeug auch am Ar'
beitsplatz anzuwenden, die Heimreise angetreten haben.

Mit dem Dank an Verantwortliche und Referenten sei die Hoffnung verknüpft, daß

diese Tendenz ständig weiterverfolgt wird und - technisch gesehen - auch der

Sprung zur mittleren Datentechnik oder gleich zur Großrechenanlage gewagt wird.

K.-1. Schmidt
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Fortbildungsveranstaltung Nr. 6. 1 (1980)

,,Erneuerung des Aufnahmepunktfeldes im Zusammenhang mit der
Erneuerung des TP-Feldes 3. und 4. Ordnung"

An dieser veranstaltung - am 8. und 9.9. 1980 in Hannover - nahmen

30 Beamte des höheren und gehobenen vermessungstechnischen verwal-

tungsdienstes sowie vergleichbare Angestellte teil.

Nachfolgend eine Zusammenfassung aus den Vorträgen und Diskussionen

(soweit sie nicht schon in Aufsätzen dieser Zeitschrift enthalten sind):

I VmD Dr. Augath: ,pie Erneuerung des TP-Feldes in Niedersachsen"

1.1 Dreiteilung der Arbeiten in
Vermarkung und Sicherung,

Richtungs- und Streckenme szung,

Koordinatenberechnung.
Geringste Mängel in einem Teilbereich stellen das gesamte werk in Frage.

1.2 Geschlossene TP-Feld'Erneuerung in Niedersachsen ab 1972:

Stufe 1: Das TP-Netz 2. Ordnung wird durch Streckenmessung mit
Mikrowellen emeuert; die Arbeiten werden 1981 abge'

schlossen.

Stufe 2: Die TP-Netze 3. und 4. Ordnung werden durch TP-Zug-Netze

(ohne Signalbau) emeuert. Bis 1980 wurden etwa 40 v. H. er'
neuert; beim jetzigen Arbeitsfortschritt werden für den Rest

noch etwa 15 Jahre benötigt.

1.3 Konsequenzen:

1.3.1 Endgültige Koordinaten: TP-Netz 1. Ordnung bis Winter 80/81
TP-Netz 2. Ordnungbis Winter 8U82
TP-Netz 3. und 4. Ordnung bis Ende 1982

1.3.2 DieAP-Feld-Erneuerung
sollte auch unabhängig von der Emeuerung der TP-Netze 3. und 4. Ord'
nung betrieben werden.
Eine sinnvolle AP-Feld-Erneuerung erfordert einen erhöhten Aufinand in
den Bereichen

Vermarkung und Sicherung, - Auswertung,
Netzplanung; - Nachweis.
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2 VmD Dr. Tegebr: ,pie Neueinrichtung des Ap-Feldes..
(vgl. Na 1979,5.191)

2.1 Punktarten @A)
nach Sollkonzept,,Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK),.:

PA 0: trigonometrische punkte
PA l: Aufnahmepunkte
PA2: Grenzpunkte
PA 3: Gebäudepunkte
PA 4: andere topographische punkte

2.2 Begriff, Zweck.
Das Aufnatrmepunktfeld ist die Gesamtheit der Aufnatrmepunkte.

Aufnahmepunkte (AP) bilden zusammen mit den trigonometrischen punk-
ten (TP) das vermessungspunktfeld fiir Lagevermessungen. Das Ap-Feld er-
setzt das Polygonpunktfeld und das Liniennetz.

Das Aufnahmepunktfeld dient Vermessungen für
die Feststellung, Sicherung und übertragung von Grenzpunkten,
die Lagebestimmung von Gebäuden,
die topographische Landesaufnahme,
andere Zwecke.

Aus diesen Grtinden kommt der vermarkung und sicherung eine besonde-
re Bedeutung zu.

2.3 Mängel im bisherigen PP-Feld und Liniennetz:

vermarkungen der PP haben kein scharfes z*ntrum und die stand-
festigkeit ist oft unzureichend,
Die ,Sicherungen' der PP haben häufig nur ,statistischen. Wert,
Genauigkeit und vermarkung der punkte des Liniennetzes sind mei-
stens unbefriedigend,
die Abhängigkeiten im Liniennetz gehen bis zum ;<ten. Grad.

2.4 Anforderungen an das AP-Feld:

vermessungstechnische Grundlage fiir alle öffentlichen Vermessungen
(2. B. sind alle Grenz- und Gebäudepunkte an AP anzusctrließen),
Wiederherstellung der Grenzpunkte über das Ap-Feld (,,ohne prinzip
der Nachbarschaft"),

,,willkürliche" Aufnahmen'und Absteckungen mit elektrooptischen
Tachyme tem (,,ohne Prinzip der Nachb arschaft "),
häusliche Vorausberechnungen (2. B. Zerlegungen usw.),
eindeutige Auswerteverfahren über ADV.
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2.5 In der Diskussion wurde insbesondere bemängelt, daß das Sollkonzept

,,Automatisierte Liegenschaftskarte" fiir Aufnahmepunkte nur eine Punkt-
arten-Kennziffer vorsieht.

3 VmOR Dr. Sellge: ,,Punktdatei für Geodätische Berechnungen"

3.1 Zweck:

Speicherung von Punktdaten nach dem Ordnungskriterium Funktkenn-
zeichen (NBZ., Punkt-Nr.)

3.2 Datenkatalog

entsprechend Punktdatei des Sollkonzepts,,Automatisierte Liegenschafts-

karte" mit Ausnahme festpunktspezifischer Daten :

Allgemeine Punktdaten: * Verwaltung

- Lage

- Höhe
Freier Text

3.3 Entwicklungsstufe l:

Ergänzung der,Geodätischen Berechnungen' um Erfassungssystem zur
Punktdatei,
isoliertes System zur Fortführung und Benutzung der Punktdatei,
Zugnff auf Daten der Punktdatei fiir Berechnung über (Liniennetz-)
Auftrag.

4 VmOR Engelke: ,"Ergebnisse und Erfahnrngen bei der Erneuenrng des
AP-Feldes im Raum Göttingen".

Die Emeuerung des TP-Feldes der 2. bis 4. Ordnung ist im Raum Göttin-
gen seit 4 Jahren abgeschlossen.

4.1 Anlässe zur Neueinrichtung des AP-Feldes:

Aufteilung größerer Baugebiete,
umfangreiche Fortfiihrungwermessungen (Straßensctrlußvermessun-
gen),

Katastemeuve rme ssungen,
Flurbereinigungen.
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4.2 Erkundung:

l. Verdichtungsstufe: Kranz von Aufrrahmepunkten um die Ortslage
(häuslicher Entwurf und örtliche Erkundung),

2. Verdichtungsstufe: AP in der Ortslage, werden nur örtlich erkun-
det.

4.3 VermarkungderAufnahmepunkte:

in der Feldlage ausschließlich unterirdisch, da bodengleiche Loch'
steine fast immer schief stehen,
in den Ortslagen bei befestigtem Untergrund durch Eisenrohre, Ver'
messungsbolzen und Nägel unter Venrendung von Schlagbohrmaschi'

nen (u. U. Aggregat).

4.4 Sicherung der Aufnatrmepunkte

mit Theodolit und Meßband.

4.5 Messung der Richtungen und Strecken

mit elektrooptischem Tachymeter,
Richtungen mindestens in 2 Vollsätzen,
Strecken jeweils zweimal,
Tagesleistung (6 Stunden) etwa l5 bis 17 Standpunkte,
max. zuläsige Absctrlußfehler: FL u. FQ ( 5 cm!

4.6 Kosten der Erneuerung:

Erkundung, Vermarkung, Sicherung etwa 210 DM/Pkt
Vermessung

Gesamtkosten

etwa 90 DM/Pkt

etwa 300 DM/Pkt

5 VmOR Groeneveld: ,,Vermarkung und Sichenrng der Aufnahmepunkte"

Eine gute Koordinatenbestimmung der AP erfordert eine gute Vermar-

kung, eine gute Sicherung und ein genaues Zentieren der Instrumente.

5.1 Vor- und Nachteile der bistrerigen Vermarkungen:

5.1.1 Lochsteine:
Vorteil: - schnelles Auffinden,
Nachteil: : Ililffä:ffä".',:ff:?",-",rung rast immer schier,

wird bei Baumaßnatrmen häufig ausgegraben und um Dezi-

meter falsch wieder senkrecht eingesetzt.
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5.1.2 Dränrohre,Hohlziegel:
Vorteil: - leicht zu transportieren,
Nachteil: - Zentrum ist nur mit Hilfsmitteln ausreichend anzuspre'

chen,
Standsicherheit (seitlicher Erdwiderstand) meistens nicht
ausreichend, da zu kurz,
Einbringen sehr aufirendig.

5.2 Vor- und Nachteile von Eisenrohren, Kunststoffrohren, Vermeszungsbol'

zen (Vb):

5.2.1 Vorteile: - schnelles und einfaches Einbringen (außer Vb),
gute Standfestigkeit,
gute Ansprache des Zentrums, .

. gut zu transportieren,

. gute Haltbarkeit.

5.2.2 Nachteil: - das schwierigere Auffinden kann durch gute topographi'
sche Einmessungen oder notfalls durch das Setzen von

,,Findemarken" ausgeglichen werden.

5.3 Die Sicherungen der Aufnahmepunkte (Zentren)

sind dort einzubringen, wo sie sicher sind (2. B. außerhalb des Straßen-

raums).
Sicherungen und Zentren der APe sollten in einer Geraden (t 5 mm)
liegen:

Richtungsmessungen mit Theodolit,
Streckenmessungen mit entsprechenden Kontrollen auf mm.

5.4 TopographischeEinmeszung:

Findemaße einfachster Art bringen,
Sicherungen in topographische Einmessung einbeziehen.

6 VmD Dr. Tegder / VmA llarder: ,§rfahrungen bei Vermessungen mit
elektrooptischen Tachynretern"

Diese Beiträge sind in erweiterter Form in diese r Zeit*,hrift in den Heften
4l l9S0 und I I l98l abgedruckt.
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7.1

7 VmA Harder: ,,Bel€chnung der AP-Koordinaten"

7 .2 Die Netzausgleichung (GE 49.0 der ,Geodätischen Berechnungen')

verhindert eine Willkür in der Berechnungsreihenfolge,

berücksichtigt alle Messungselemente,

lie fert Neupunktkoordinaten mit mittleren Fehlem.

7.3 Die Auswertung wurde eingehend an einem Beispiel erläutert. [n der Dis-

kussion wurde noch einmal auf die Mängel im Datenfluß (der Ausglei-
chung) hingewiesen.

8 VmOR Sterath: ,,Erfahmngen bei der Eingliederung älterer Polygonie-

rungen."

8.1 Voraussetzung fiir die Eingliederung:

gute Lageidentität der Polygonpunkte (alte Sicherungen),
gute Messungselemente (Zwangszentrierung, gute Streckenmessung).

8.2 MöglichkeitenderEingliederung:

Transformation der PP-Koordinaten,
Neuberechnung mit alten Elementen.
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Be rechnung der Polygo nzidige

Mit den verbesserten Horizontalrichtungen und den Horizontalstrecken in

Geländehöhe werden zunächst die Polygonzüge auf der EDV-Anlage Sie-

mens 7 .738 des NLVwA - Landesvermessung - berechnet.

Maximale Abschlußfehler im erneuerten Lagefestpunktfeld (analyt. Unter-

su chungen des Dezernates Neuverme ssung) :

w[mgon] <r(ffi ,,E+ffiw\,G,

L [m] < 0,02 + 0,007 (n - 1)

e tml <o ,02+ry, lT o'D . g.\r)\rL, p,[W/e*-rO
(Q gilt nur fiir größere n und bei Nichtverteilung von W)

so /s" : Länge der Anschlußrichtung auf Anfangs- bzw. Endpunkt.

(uergl. Nds. Polygonpunktfelderlaß v. 1972,5. l7).



Die Transformation erfordert zwar den geringsten Aufwand; man hat aber

kein Kriterium für die Genauigkeit und evtl. ,"Aufbiegungen" werden mit-
transformiert.
Bei der Neuberechnung erhält man i. a. nur den Längsfehler als ,,ausrei-
chen des" Genauigkeitskriterium.

8.3 Beispiel aus einem Testgebiet des Dezernates Neuvermessung

8.3.1 Alte Polygonierung aus dem Jahre 1955:
Vermarkung mit 2 Hohlziegeln,
Richtungsmesung in Zwangszentrierung,
Streckenmessung mit 2-m-Basislatte.

8.3.2 Neubestimmung der Polygonpunkte imJahre 1979:
Ergänzung der Vermarkung und Sicherungen (in Abstimmung mit
dem zuständigen Katasteramt konnte die Anzahl der AP auf die

Hälfte reduziert werden),
neue Richtungsmessung (Th 2) und Streckenmessung (Eldi 2),
Koordinatenberechnung im emeuerten Lagefestpunktfeld (2. Ordnung
bis 4. Ordnung) durch Netzausgleichung.

8.3.3 Ergebnisse (Sollkoordinaten ausNeubestimmung):
Die Neuberechnung mit alten Elementen ergab durchschnittlich 30 v. H.
bessere Werte als die Transformation. Die Koordinaten-Differenzen zwi-
schen Neubestimmung und Neuberechnung betrugen aber für 53 v. H. der

Punkte noch mehr als 5 cm.
(Ein gestreckter Polygonzug von fast 2kmLänge hatte ein L = - 4 cm;
nach der Neuberechnung mit alten Elementen betrugen die Differenzen zu
den Sollkoordinaten im Durchschnitt noch mehr als 7 cm).

9 VmOR Boldt: ,§achweis und Venvendung der Aufnahmepunkte"

9.1 Nachweis der Aufnahmepunkte (möglichst in Anlehnung an PP-Nachweis):

AP-Übersicht I : 5000 (Deckfolie, kombinationsf?ihig mit anderen
Übersichten),
AP-Beschreibung,
AP-Akten
Koordinatenverzeichnis.

Darstellung der Aufnahmepunkte auch in
Vermessungsrissen und
Flurkarten (notfalls ohne Punktnummer)
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9.2 Verwendung der Aufnahmepunkte für

Feststellung, Sicherung und Übertragung von Grenzpunkten,
Iagebestimmung von Gebäuden usw.

9.2.1 Vermeszungsgebiete mit mehreren Lagestatus (LS) fiir AP:
LS 2: Koordinaten im alten TP-Feld,
LS 0: vorläufige Koordinaten im neuen TP-Feld,
LS l: endgültige Koordinaten im neuen TP-Feld.
Die Schwierigkeiten entstehen an den Nahtstellen zwischen LS 2 und
LS O:

In Amtsbezirken mit großer Vermeszungstätigkeit (viele Benutzer) wird
nur LS 2 verwendet und LS 0 bis zur Überfiihrung in LS I archiviert; bei
wenigen Benutzern kann LS 0 neben LS 2 verwendet werden.

9.2.2 Probleme bei der Überführung der Grenz-und Gebäudopunkte:
Lageidentität der Bezugspunkte,
Meßgenauigkeit im Entstehungszeitpunkt,
Abhängigkeit bei der Berechnung (1 .-,xten' Grades)

Für das Koordinatenkataster sind außer sehr genauen AP auch sehr gute
Mesungselemente zwischen (identischen) AP und Grera- bzw. Gebäude-
punkten erforderlich.

9.2.3 Möglichkeiten der Überfiihrung:
Neuvermessung: sehr aufirendig, deshalb nur aus ,,anderen" Anlässen
möglich (2. B. Fortfütrrungsverrneszungen),
Neubelechnung mit alten Elementen (deckt Widersprüche auf),
Transformation (deckt Widerqprtiche n i c h t auf).

10 Die Demonstration an den elektrooptischen Tachymetern

brachte einen umfassenden Erfahrungsaustausch zwischen allen Teil-
nehmern - und zwu beziglich des Geräteeinsatzes wie auch der Ver-
wendung des Zubehön.

W. Tegeler
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Buchbesprechungen

Höpcke'warter: 
il,fi:li:%H,lJä%X":trffit tr. 13, 1000Berrin30;
1. Auflage 1980;227 Seiten; gebunden 78,00 DM

Seit langem erwartet, ist das Lehrbuch zur Fehlerlehre und Ausgleichsrechnung von
W. Höpcke, dem langiährigen Professor für allgemeine Vermessungskunde an der
Universität Hannover, vor kuruem endlich erschienen. Das Material seiner Vorlesun-
gen bildet die Grundlage für dieses lphrbuch.

Als ausschließliche Darstellungsform dient die Matrizenalgebra. Die Matrizenrech-
nung erlaubt es, umfangreiche numerische Aufgaben der praktischen Mathematik,
wie sie auch in der Fehlerlehre und der Ausgleichsrechnung auftreten, sehr knapp
und tibenichtlich darzustellen. Formelableitungen werden kürzer, komplizierte
Rechenrrerfahren gewinnen an Anschaulichkeit und Ergebnisse werden einprägsa-

mer. Ferner geben Matrizenformeln zugleich das Schema für die Darstellung aller
Ausgangwerte, Zwischen- und Endergebnisse vor. Der wotrl weitreichendste Vorteil
aber entsteht bei Benutzung von EDV-Anlagen.

Im Einführungskapitel wird die elementare Matrizenalgebra als Grundlage fiir die
Fehlerlehre und die Ausgleichsrechnung behandelt. Ziel ist es dabei, Matrizenfor-
meln nicht etwa nur als Kurzschrift für umfangreiche Systeme zu sehen, sondem bei
den auftretendep algebraischen Zusammenh?ingen ,,bereits in Matrizen zu denken".
Es beginnt mit Definitionen von Matrizen, Rechenregeln und fiihrt über die Inver-
sion von Matizen bis hin zur Differentiation von Matrizenfunktionen und zur
Lösrng von Eigenwertproblemen. Entsprechend ihrer zentralen Bedeutung in der
Fehlerlehre und für die Lösungen der numerischen Ausgleichsrechnung bildet die
Inrersion von quadratischen Matrizen den Schwerpunkt dieses Kapitels. vor allem
werden einfache Lözungen und speicherplatzsparende Methoden bei Sonderformen
der quadratischen Matrix ausführlich dargestellt. Zahlreiche anschauliche Beispiele
und Übungen bereiten die Anwendung der Matrizenrechnung in den Hauptkapiteln
Fehlerlehre und Ausgleichsrechnung vor.

Im Kapitel Fehlerlehre werden zunächst lineare und nichtlineare Funktionen, das
Linearisieren durch numerisches Differenzieren sowie die 'allgemeine Fehlerfort-
pflanzung der Kofaktoren abgeleitet und erläutert. Anschließend stellt der Autor
Zufallsgrößen, Dichtefunktionen und verteilungsfunktionen vor. Dabei dominiert
natürliclr die Normalverteilung. Die zugehörigen Tabellen findet der I*ser im An-
hang des LBhrbuches.

Die Kapitel drei bis fünf behandeln die Ausgleichung direkter und vermittelnder Be-
obachtungen, die Ausgleichung bedingter Beobachtungen und ausgewählte Aufga-
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ben der Ausgleichsrechnung. Neben Formelableitungen und Erklärungen nehmen
hier die praktischen Beispiele einen erfreulich breiten Raum ein. Besonders ausführ-
lich und damit seiner Beduetung als klassisches Anwendungsgebiet der Ausgleichung
nach vermittelnden Beobachtungpn entsprechend, wird die Ausgleichung von Fest-
punktnetzen dargestellt. Im einzelnen werden hierbei die gemeinsame Ausgleichung
von Richtungen und Strecken, Netzverdichtungen mit korrelierten Richtungss'ätzen,
das Helmertsche Verfahren zur Netzeinpassung sowie die zwangsfreie Ausgleichung
von Lagennetzen und die gleichzeitige Behandlung direkter und vermittelnder Be-
ob achtungen vorgestellt.

Der Gang einer Ausgleichung mit Bedingungen wird am einfachen Beispiel der
Winkelsumme eines Dreiecks vorgefiihrt. Die Ausgleichung eines freien Nivelle-
mentsnetzes steht stellvertretend fiir Ausgleichungen mit mehreren Bedingungen.

Als ausgewählte Aufgaben der Ausgleichsrechnung stellt der Autor Verfahren zur
Teilreduktion von Normalgleichungen, Probleme der Netzabgrenzung und verschie-
dene ausgleichende Funktionen vor.

In den Kapiteln sechs und sieben wird der Leser mit einigen Anwendungen der
mathematischen Statistik und mathematischen Modellen für empirische Erkennt-
nisse vertraut gemacht. Es beginnt mit Verteilungsquantilen und Vertrauensberei-
chen, fifürt über t-Verteilung, Chi-Quadrat-Verteilung und Sigrrifikanztests bis hin
zu Regressionsanalysen und Kollokation.

Das Buch ist vom Verfasser primär als studienbegleitendes Lehrbuch gedacht. Das
didaktisch bestens gelungene Werk wird sicherlich sowohl bei Lemenden als auch
bei l,ehrenden seinen festen Platz einnehmen. Daneben stellt es aber auch für den
Praktiker ein willkommenes Nachschlagewerk zur Auffrischung oder Erweiterung
seiner Kenntnisse in der Fehlerlehre und Ausgleichsrechnung dar.

R. Ueberholz

Albertz/Kreiling Photogramme trische s Taschenbuch
3. AuflLge, Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe;
288 Seiten;54,00 DM

Das Photogrammetrische Taschenbuch von Albertz/Kreiling erschien erstmals 1972;

1974 folgte die zweite und 1980 wurde die dritte neu bearbeitete Auflage ange-

boten. Es ist damit das photogrammetrische Fachbuch, das sich des regsten Zu-
spruches erfreut. Das übliche Preisniveau eines Taschenbuches hat der Band mit
einem Verkaufspreis von 54,00 DM weit hinter sich gelassen. Es wird dafür aller-

dings nicht nur eine Formel- und Tabellensanunlung zur Photogrammetrie und
Femerkundung geboten, sondem da das Werk viersprachig (deutsch, englisch, fran-
zösisch, spanisch) angelegt ist, auch ein Fachwörterbuch. Der glücklich gewählte
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Inhalt umfaßt: Maßeinheiten, mathematische Formeln, Optik, Photographie, Photo-
grarnmetrie mit terrestrischer Photogrammetrie, Einzelbildauswertung, Stereoaus-
wertung, Aerotriangulation und Fernerkundung. Gegenüber der zweiten Auflage
wurde auf die Zahlentafeln, die in fast jedem Taschenrechner integriert sind, ver-
zichtet. Dafür wurden die neuen intemationalen Grundeinheiten der Physik aufge-
noillmen, die Photometrie zur Strahlungsnessung erweitert und die Daten zu den
Femerkundungsatelliten aktualisiert und erheblich angereichert.

Es ist klar, daß in einem Taschenbuch mit viersprachigen Textspalten alle Erläu-
terungpn sehr knapp sein müssen. Das Buch verlangt also von seinen ksern Vor-
kenntnisse. Dafür bietet es dann aber auch auf seinen 288 Seiten ein wesentlich wei-
teres Wissenspektrum der Photogrammetrie und ihrer Randgebiete als jedes andere
Fachbuch. Um das Taschenbuch besser als Fachwörterbuch verwenden zu können,
wäre ein umfangreicheres Stichwortverzeichnis wünschenswert. Es sei noch auf zwei
andere Verbesserungsmöglichkeiten der Finger gelegt. Auf Seite 132 wird zur Sig-
nalisierung mit Hilfe eines Diagramms auf die notwendige Signalgröße in Abhängig-
keit vom Bildmaßstab hingewiesen. Es folgt dann der alles in Frage stellende Satz,
die Wiedergabe von Signalen hängt im starken Maße von Kontrast, Beleuchtung, at-
mospfuirischen Bedingungen u. a. ab. Wie diesen Abhängigkeiten bei der Sigralisie-
rung zu begegren ist, bleibt im dunkeln. Auf Seite 242 steht einmal die sibyllini-
sche Definition: Die Detektivität D eines Detektors ist ein Maß für die untere Nach-
weisschwelle von Strahlungssignalen. Was mit ,;unterer Nachweisschwelle" gemeint
ist, bleibt dem Leser überlassen. Es lautet dann: Sie ist unabhängig von der Detek-
torfläche. Die folgende Formel belegt aber, daß die Detektivität doch von der
Detektorflädre abhängig ist.

Die letzen Sätze sollen den Wert des Buches nicht schmälem. Es ist sicher ein Werk,
zu dem jeder praktische Photogammeter häufig greifen wird.

fuuer
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stelle Osnabrück -, Kollegienwall22 a,4500 Osnabrück

Rolf Ueberholz, Vermeszungsrat im Niedersächsischen Ministerium des Innem,

Lavesallee 6,3000 Hannover I

Dr.-Ing. Hans Bauer, Ministerialrat im Niedersächsischen Ministerium des Innem,

Lavesallee 6, 3000 Hannover I

Einsendeschluß für ManuskriPte :

Heftl. ..l0.November
Heft2. ....l0.Februar
Heft3. "' l0'Mai
Heft4 ...lO.August

76



Personalnachrichten

Beamte des höheren Dienstes

I. Ernannt:

zu MR
VmDir
VmDir

zum Ltd. VmDir
VmDir Blom

zu VmDir
VmOR Steinhauer
VmOR Meyer, F.
VmOR Schlüter

zu VmOR
VmR Konrad
VmR Dirksmöller
VmR Weber
VmR Matthies
VmR Bunjes

zu VmR
VmAss. Gravermann
VmAss. Ueberholz
AssVmD Christoffers
VmAss. Kaupmann
VmAss. Lohmann
VmAR Rettig
VmAR Washausen
VmAss. Porstendörfer

zum VmAss. (Einstellung)
AssVmD Kaupmann

II. Vers etztz

VmR

VmOR

VmOR

VmOR

VmR
VmR
VmR
VmR
VmR
VmR
VmR

VmR

Böckmann

Möller

Eberhardt

Meyer, F.

Kertscher, K.
Ueberholz
Kühme
Troff
Kubitz
Flebbe
Dahms

Metelerkamp

Dr.-Ing. Bauer MI - Ref. 56 -
von Daack MI - Ref. 55 -

29.
29.

8. 80
8. 80

9. s. 80

22. 2. 80
28. 2.80
2t. 5.80

L. g.7g
1,. 12. 7g
1. 3.90

17. 3. 80
tg. 3.80

24. tt. 79
1. 1.80
1. 2. 80

22. 7.80
9. 5. 80

31. 7. 80
31. 7. 80
1. 8. 80

1. 5.90

KatA Oldenburg . .

KatASyke o. .. ....
KatA Delmenhorst
KatAosterode .. . .

KatAOldenburg . o .. ..
KatACloppenburg . . ..
KatAHannover... .. .. ..
KatA Verden
KatAosnabrück .. ..

KatA Wilhelmshaven
KatA Hannover .
LVwA-LVm-88.. ..
KatAAurich.. ..
LVwA-LVm-85.
Bez.Reg.Hannovef ... ..
LVwA-LVm-83
KatA Golsar .

KatA Aurich

vom KatA Cloppenburg
an die Freie und Hansestadt Bremen . .

vom KatA Wilhelmshaven
an das KatA Westerstede . .

vom KatA Osterholz-S charmbeck

von der Bez.Reg. Weser-Ems
an das KatA Delmenhorst
vom MI an die Bez.Rq. Weser-Ems . .

vom KatA Hannover an das MI
vom KatA Nienburg an das KatA Northeim .

vom KatA Nordhorn an das KatA Norden
vom KatA Northeim an das KatA Nienburg .

vom KatA Aurich an das KatA Hannover
vom KatA Norden
an das KatA Osterholz§charmbeck
vom KatA Hannover an das KatA Nordhorn

1. 9.79

1. g. 7g

1. 2. 80

1. 2. g0
1. 3.90
L. 4. g0
1. 5.90
1. 5. g0

1. 5.90
L. 5. g0

l. 5. 80
1. 5.90
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III. Eintritt in den Ruhestand (§ 51 NBG):

Deutelmoser KatA Stade . .

IV. In den Ruhestand versetzt (§ 57 NBG):

VmDir

VmDir
VmOR

1. 3. g0

L. 4. 90
L. 5. g0

21. 12.79
30. 5.90
1. 6.80

13. 6.90
13. 6.80

1. 2.90
28. 2" 80
3L. g. 80

13.12.79
1. 3. g0
g. 3.90

30. 4. g0

8. g. g0

28. 4.79
l.l0.7g

29.11.79
31. 1. 80
13. 3. 80
20. 3.90
30. 4.90
2. 5. 80
4. 5. 80
4. .5.80
4. 5. 80

16. 6. g0

24. 6.80
4. 9.80

1. 8.79

Leonhardt KatA Hildesheim
Süttmann KatAOldenburg . . . . . . . . . . . . . .

Beamte des gehobenen Dienstes

l. Ernannt:

zuVmOAR
VmAR
VmAR
VmAR
VmAR
VmAR

zu VmAR
VmA
VmA
VmA

zu VmA
VmOInsp
VmOInsp
VmOInsp
VmOInsp
VmOInsp

zu VmOInsp
VmOInsp. z. A.
VmInsp
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.
VmOInsp. z. A.

zum Vmlnsp
VmAInsp
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Behrens
Gründel
Holzbach
Wessel
Riggert

Sander
Höft
Kropp

Gehrmann
Ihlo
Melzer
Mundhenk
Brand

Nahrmann
Bergfeld
Marwan
Bruns
Eden
wölk
Reinecke
Brauer
Kramer
Cordes
Voigts
Emmler
Konjer
Stünkel

Bergfeld

KatAleef .. .. ..
KatAAuich.. ..
KatAWinsen . . . . . .

KatANienburg .. . o ..
KatAHannover. ..

KatAOldenburg .. .. ..
KatASulingen .... . o

LVwA-LVm-81 .. ..

KatA Cuxhaven .

KatAOldenburg ........ .. o o

LVwA-LVm -ts-2 ..
LVwA-LVm-88
KatAlüchow. .. o.

KatABrakg o. .. . . .. . . ..
KatAWilhelmshaven.. ..
KatA Wolfenbüttel
KatAoldenburg .... .. ....
KatANorden . . . . . .. . .. ..
KatAWesermünde.. ..
KatAlüneburg. ... . . .. ..
KatAGiflrorn. . . .. . . . . . . .

Bez.Reg. Läneburg - Außenstelle Stade -
KatAUelzen . . . . . . . ..
KatASyke o. ......
KatABremervörde.. . o

KatAMeppen. . . . . . . . . . . . . .

KatARinteln . .... .. . . .. . .. . .

KatAWilhelmshaven.. .. ..



zu VmOInsp. z. A.
VmlnspAnw. Bruns
VmlnspAnw. Wafter
VmlnspAnw. Koszarek
VmInspAnw. Heinemeier
VmlnspAnw. Kähler-Stier
VmlnspAnw. Wilkens
VmInspAnw. Plaspotrl
VmlnspAnw. Hanel

zum KartOlnsp. z. A.
KartlnspAnw. Kaiser

II. In den Vorbereitungsdienst eingestellt:

Bohlen, Johannes
Gehrke, Heiko
Plagge, Henning
Hollmann, Uwe
Lichtenstein, Eckhardt
Lemkau, Uwe
Kruschinski, Burkhard

III. Vensetzt:

VmA Böhling

VmOInsp. z. A. Groß
VmOInsp. z. A. Stünkel
VmA Höft
VmOInsp. z. A. Emmler

VmOInsp. z. A. Kramer

VmOInsp Meinborn
VmOInsp Prehn
VmOInsp Breden

VmOInsp Bruns
VmOInsp. z. A. Voigts
VmOInsp. z. A. Kumlehn
VmOInsp. z. A. Kastner
VmOInsp. z. A. Struckmann
VmOInsp. z. A. Haverkamp
VmOInsp. z. A. Käihler-Stier

fV. In den Ruhestand versetzt (§ 57 NBG):

VmAR Jacobs

V. Verstorben

VmOAR Albrecht

KatAOldenburg .. .. ..
Bez.Reg.Hannover.. o o.
Bez.Reg.Hannover. .. ..
Bez.Reg.Hannover. .. ..
KatAStade .. .. .. . .. .

KatA Cuxhaven
KatACloppenburg .. . ..
KatAVechta .. . . . .

LVwA-LVm -B_4 .. .. ....

Bez.Reg.Bfaunschweig . . . . . . . . . o

BezReg.Braunschweig . . . . . .

Bez.Reg. Braunschweig . .

Bez.Reg. Braunschweig . .

Bez.Reg.Hannovef . .. o.
Bez.Reg.Lüneburg .. ...
Bez.Reg.Hannover... ..

von der Bez.Reg. Ltineburg
andasKatAStade .. .. .. . o

Vom KatA Rinteln an das KatA Hameln . .

vom KatA Hameln an das KatA Rinteln . .

vom KatA Syke an das KatA Sulingen . .

von der Bez.Reg. Ltineburg
an das KatA Bremenrörde . .

vom KatA Bremervörde an die Bez.Reg.
Ltineburg - Ar$enstelle Stade - . . . . .

vom KatA Hameln an das KatA Rinteln . . .

vom KatA Rinteln an das KatA Hameln . .

vom KatA Cloppenburg
andasKatAWesermünde .... .

vom KatA Oldenburg an das KatA Varel
vom KatA Sulingen an das KatA Syke . . o

vom KatA Varel an das KatA Holzminden
vom KatA Bückeburg an das KatA Sulingen
vom KatA Sulingen an das KatA Bückeburg
vom KatA Hameln an das KatA Syke . .

von der Bez.Rq. Lüneburg - Arßenstelle
Stade - an das KatA Uelzen

LVwA-LVm-81 ..

Bez.Reg.Lüneburg.. ..

3. 9.79
12. 5. 80
t2. 5. 80
12. 5.90
t4. 5.80
14. 5.80
14. 5.80
14. 5.80

29. 4.80

L. 8. 79
1. 8.79
L. 8.79
l. 4. g0

1. 4. g0

L. 4. 80
1. 9, 80

t.12.79
1. 1. g0

L. L.80
15. L. 80

L. 2. 90

1. 2.80
1. 4. 80
1. 4. 80

L. 4. 80
1. s. 80
1.. 5. 80
1. 5. 80
1. 6. 80
1. 6.80
L. g. g0

1.. L2.80

1. g. g0

17. 3. 80
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I. Ernannt:

zu VmAInsp
VmHSekr Hogrefe
VmHSekr Jack
VmHSekr Pallasch
VmHSekr Sanders

Beamte des mittleren Dienstes

KatA Ctxhaven .

KatA Brake
KatA Osterholz§charmbeck
Bez.Reg. Weser-Ems

- Atßenstelle Aurich -
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr
VmHSekr

zu VmHSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr
VmOSekr

zu VmOSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
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Caspers
Ahlbrecht
Polster
Behrensen
Böhm
Gerlach
Peine
Kellert
MöhI
Meyer

Böhmann
Springmann
Köster
Bork
Rhauderwick
Müller
Albers
Volle
Knocke
Rien
Kreis
Evers
Bruns
Frerichs
Klimmt
Haude
Morgret
Siede
Berndsen
Neumann
Craasmann
Rehn
Haase
Warstat
Wiehe
Gruschwitz
Finke
Jungesblut
Hillebrand
Seipelt

Deye
Eichfeld
Paul

KatA Delmenhorst . .

KatA Holzminden
KatAosnabrück .. . .

KatAUelzen ....
Bez.Reg. Braunschweig . .

KatA Hannover .

KatA Wolfenbüttel
KatA Braunschweig
KatA Hannover .

KatA Hildesheim . .

KatA Varel
KatA Delmenhorst
KatA Westerstede
KatA Cloppenburg
KatACloppenburg .. ..
LVwA - LVm -B_2
KatA Wittmund
KatA Göttingen
KatAGöttingen ....
KatA Northeim . .

KatANortheim. ..
KatA Norden . .

KatAleer.. ....
KatA Atuich
KatA Holzminden . .

KatA Holzminden
KatA Osnabrück
KatA Nordhorn .

KatANordhorn...
KatA Uelzen
KatAlüchow.. ..
KatAHannover. ..
KatA Hannover .

KatA Nordhorn .

KatA Bückeburg . .

KatA Braunschweig
KatA Bad Gandersheim
KatA Goslar . .

KatA Peine
KatA Alfeld . .

Bez.Reg. Weser-Ems . .

KatA Cloppenburg
KatA Brake . .

I 3. 1 2.79
1. 4. g0

29. 4. g0

30. 4. g0

1. 5. g0

21. 5.90
22. s. 80
22. 5.80
23. 5.90
23. 5. 80
29. 5.90
29. 5.90
29. 5.80
10. 6. g0

1. 4. 80
1. 4. g0
1. 4. 80
1. 4. 80
l. 4. g0

24. 4.80
29. 4. g0

29. 4.80
29. 4. g0

30. 4. g0
30. 4. g0

30. 4.90
30. 4. g0
30. 4. 80
22. 5. g0
22. 5. 80
22. 5. g0

22. 5. g0

22. 5. g0

22. 5. 80
22. 5.80
23. s.80
23. s. 80
23. 5.90
29. 5.90
29. s. 80
29. 5.80
30. 5. 80
30. 5. 80
26. 6.80

l.10.79
1.10.79
l. Io. 79



VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr
VmSekr

zu KartOSekr
KartSekr
KartSekr

zu VmSekr
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAsist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssit
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist
VmAssist

Fallnich
Beßner
Göbberd
Zech
Rust
Schulze
Köps
Stünkel
Wiese
Schnoor
Jahns
Oppermann
Huhnold
Beier
Stieler
Feldmann
Zellmann
Fisser
Börger
Struck

Weber
Wistuba

Plohr
Frenz
Teipel
Connemann
Altmeppen
Michel
Lindemann
Reßmann
Depner
Schmietendorf
Giere
Zander
Henze
Mletzko
Middelbeck
Stanke
Schröder
Keunecke
Brümmer
Kusserow
Hagenah
Härtelt
Heins
Wittenburg
Thran
Thölke
Rumpfkeil
Junker
Epping
Plischewski
Woltermann

KatAVarel .. .. .. . .

KatARinteln .. . .

Bez.Reg. Hannover .

KatANortheim. . . o .

LVwA-LVm-86 ..
KatA Göttingen
KatA Göttingen
KatA Northeim . .

KatA Aurich
LVwA-LVm-83 .... ..
KatABadGandersheim .. . .....
KatANortheim.. o...
KatAGöttingen . .. o. . . .

KatAAlfeld. . . . . .

KatA Alfeld . .

KatA Holzminden . .

KatA Salzgitter . .

KatA Aurich . .

KatAMeppen. . . . . . . . . . . .

KatA Hameln

LVwA-LVm-84 ..
LVwA - LVm -H-2

KatAWilhelmshaven. . .

KatANienburg . . . . .. .. . .

KatASyke ...... .. ..
KatA Meppen . .

KatAMeppen. . . .

KatABraunschweig . . ..
KatA Celle
KatA Uelzen . .

KatAUelzen .. .. . .

KatAUelzen ....
KatAHannover. .. ..
KatAHannover. . o

KatA Hameln
KatARinteln .. ..
KatAVechta .. .. .. ..
KatA Delmenhorst . .

KatAOldenburg .. .. o. .. ....
KatAHannover..... . . . .. .

KatANienburg ..... .. . .. . . . . ..
KatASalzgitter. . .. .

KatA Stade o .

KatABremervörde .. ..
KatAStadg . ... .. . . .. . .

KatAVerden . . . . . . . . . .

KatAVerden .. . . .... . .

KatAGifhorn.. .. ..
KatASoltau. . . .. . . . . .

KatAleer.... ..
KatA Osnabrück
KatA Osnabrück
KatA Osnabrück

1. 12. 79
27 . 12.79
22. 1. 80
3L. 1. g0

1. 4. 80
29. 4.80
29. 4.80
30. 4. 80
30. 4.80
30. 4. 80
29. 5.80
7. 5. 80
7. 6. 80

28. 6. 80
28. 6. 80
29. 6. 80
30. 6. 80
18. 7. 80
31. 7.80
24. 8.80

1. 4. g0

30. 4. 80

19. 10.79
23. 11.79
29. tL.79
20. 12.79
21. 12.79
20. 3. 80
31. 3. g0

1. 4. 80
1. 4. 80
r. 4. 80
1. 4. g0

1. 4. 80
1. 4. g0

1. 4. g0

1. 4. g0

1. 4. 80
1. 4. 80

11. 5.80
29. 5. g0

26. 6. 80
27. 6. g0
27. 6. g0
27. 6. g0

27. 6. g0

30. 6. g0

30. 6. g0

11. 7.90
16. 7. g0

29. 7.90
29. 7.90
29. 7.90
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VmAssist Schlarmann
VmAssist Tränapp
VmAssist Janssen
VmAssist Brinker
VmAssist Döring
VmAssist Wellen
VmAssist Ohm

zvm KartSekr
KartAssist Nesemann

zum VmAssist
VmAssist z. A. Schürmann
VmAssist z. A. Schmidt
VmAssist z. A. Janssen
VmAssist z. A. Meirowksi
VmAssist z. A. Schulze
VmAssist z. A. Vocks
VmAssist z. A. Klose
VmAssist z. A. Goohsen
VmAssist z. A. Grüner
VmAssist z. A. Thiemann
VmAssist z. A. Friedrich
VmAssist z. A. Ende
VmAssist z. A. Schwacke
VmAssist z. A. Grobler
VmAssist z. A. Böhmermann
VmAssist z. A. Strohbach
VmAssist z. A. Brandt
VmAssist z. A. Bremer
VmAssist z. A. Murken
VmAssist z. A. Janssen
VmAssist z. A. Rieken
VmAssist z. A. Tiedeken
VmAssist z. A. Grebener
VmAssist z. A. Schomaker
VmAssist z. A. Lipka
VmAssist z. A. Wolf

zu VmAssist z. A.
VmAssistAnw. Anten
VmAssistAnw. Schomburg
VmAssistAnw. Peters
VmAssistAnw. Knoop
VmAssistAnw. Kamphues
VmAssistAnw. Wessel
VmAssistAnw. Niemeyer
VmAssistAnw. Lipka
VmAssistAnw. Schlicht
VmAssistAnw. Kehlert
VmAssistAnw. Baschin
VmAssistAnw. Lippert
VmAssistAnw. Logemann
VmAssistAnw. Kreplin
VmAssistAnw. Düselder
VmAssistAnw. Knauf
VmAssistAnw. Mosch
VmAssist Anw. Trepte
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KatA Osnabrück
KatAWittmund .. . .

KatA Wttmund . .

KatANordhorn. o.
KatA Nordhorn .

KatA Nordhorn .

LVwA-LVm-B5 ..

LVwA-LVm -ts_4

KatAOldenburg ....
KatA Wilhelmshaven .

KatAWesterstede . . . .

KatA Cloppenburg
KatA Osnabrück . .

KatA Nordhorn .

KatAGifhorn.. .. o.
KatAStade .. .. ..
LVwA-LVm -B 7 ..
KatAWolfenbüttel .. ..
KatA Osterode . .

KatA Wolfenbüttel
KatAVerden ... .

KatA Verden . .

KatA Osterh.-Scharmbeck . .

KatA Celle
KatAFatlingbostel . . . . . .

KatA Bremervörde . .

KatA Bremervörde . .

KatADelmenhorst. . o.
KatA Wilhelmshaven . .

KatA Cloppenburg
KatA Norden . .

KatA Verden
KatAMeppen.. ..
KatA Sulingen . .

KatAVechta .. ..
KatA Oldenburg
KatANordhorn. ..
KatANordhorn. ..
KatA Osnabrück . .

KatAOsnabrück .. .. ....
KatA Meppen . .

KatAMeppen. ..
KatAMeppen. . . . . . . . . o

KatA Meppen .

KatA Göttingen
KatAHannover. ., ..
KatA Sulingen
KatA Holzminden . .

KatA Emden
LVwA-LVm-83 ..
KatA Hameln . .

KatA Hannover .

29. 7. g0

31. 7. g0

31.. 7. g0

31. 7. g0
31. 7.80
31. 7. g0

1. 10.80

1. 4. 80

l. 1,0. 7 g

l. L0.79
1,. L0. 7 g

1. t0.79
l. 10.7 g

l.10.79
19. 1 2.79
21. 12.79
1. 1. g0

18. 3. 80
20. 3.90
21. 3.90
21. 3. 80
22. 3. 80
22. 3. g0

1. 4. g0

1. 4. 80
1. 4. g0
1. 4.80
1. 4. g0

1. 4. 80
1. 4.90
1. 4. g0

16. 6. 80
1. 7. g0

10. 7. 80

t. 10. 79
t. t0. 79
1. 10.79
t. 10.79
1,. 10. 7g
l.l0.79
l.l0.79
t.10.79
L. 10. 79
1.1.0.79

1,2. L2.79
1. 1. 80
1. 1. 80
1. 1.80
1. t. 80
1. 1. 80

24. 6.80
2s. 6. 80



VmAssistAnw. Pucknat
VmAsistAnw. Raming
VmAssistAnw. Hollenberg
VmAssist^A.nw. Feilhaber
VmAssistAnw. Arfmann
VmAssistAnw. Wolf
VmAssistAnw. Becker
VmAssistAnw. Schmidt

zuKartAssist z.A.
KartAssistAnw. Diemer
KartAssistAnw. Fomiczenko
KartAssistAnw. Magerkord

II. Versetzt:

VmAssist z.A. Grebener
VmAssist z.A. Jakobs
KartAssistAnw. Diemert

KartAssistAnw. Magerkord

KartAssistAnw. Fomiczenko

VmAssist Depner
VmAssist Klose
KartAssistAnw. Elling

VmAssist z.A. Kehlert
VmAssist Grebener
VmSekr Wendt

VmAssist z.A. Thiemann

VmAInsp Friedl

VmAssist
VmOSekr

Baumgarten
Rudschuck

KatAUelzgn . .. . . . . .. .. . .. . .

KatAMeppen. . . . . . . . . . . . . .

KatAOsnabrück o . o. . . .. . . . .

KatABraunschweig . .. . . . . o. .. .. .

KatAlüneburg.. .. . . .. .. .... .. .

KatASulingen . . . . . .. . . . . . . . .

KatAHolzminden .. .... . . o. .. .. .

KatASulingen .. . . . . . . .

LVwA-LVm -F-4 .. .. ... o . .. .

LVwA-LVm-8S .. o..
LVwA-LVm-B-2...... ..

vom KatA Aurich an das KatA Norden . .

vom KatA Soltau an das KatA Ctxhaven . .

vom Nds. Landesamt fiir Bodenforschung
an das LVwA - LVm - B 4 . o . . . .

vom Nds. Landesamt für Bodenforschung
andaslVwA-LVm-85 . . . . . . . .

vom Nds. Landesamt fiir Bodenforschung
an das LVwA - LVm -B-2 . . . . . . . .

vom KatA Fallingbostel an das KatA Uelzen
vom KatA Gifhorn an das KatA Goslar
vom KatA Varel
andasKatAWilhelmshaven. . . . . . . .

vom KatA Meppen an das KatA Brake . . . .

vom KatA Norden an das KatA Aurich . . .

vom KatA Hannover an das Amt für
AgrarstrukturinHannover . ... .. . . ..
vom KatA Helmstedt
an das KatA Wolfenbüttel . .

von der Bez.Reg. Läneburg - Außenstelle
Stade - an das KatA Bremervörde . . . .

vom KatA Hannover an die Stadt Burgdorf .

vom KatA Cuxhaven
andieBez.Rq.Läneburg .. o.. o ...

Bez.Reg.Lüneburg...... .. .

KatA Peine

Bez.Reg.Hannover. .. ..
Bez.Reg.Hannovgf . . . . . . . . . . .

1.
2.

L.

1.

1..

1.
1.

25. 6.80
26. 6.80
26. 6.80
27. 6. 80
1. 7. g0

1. 7. g0

1. 7. 80
1. 7. 80

l. 2. g0

1. 2.90
1. 2. g0

12.79
L. g0

2. 80

2. 80

2.84
3. g0

3. g0

L. 4. g0

1. 4.90
1.. 5. 80

L. 6. 90

L. 7. g0

1. 7. g0

1. g. 80

1.. g. g0

15. 4.80
1. g. g0

16. 6.90
16. 6.80

1. 6.90

III. Auf Antrag entlassen (§ 38 NBG):

VmOSekr Schulz
VmSekr Pohl

IV. Entlassen (§ 40 NBG):

VmAssistAnw. Büntemeyer
VmAssistAnw. Hadamschek

V. In den Ruhestand versetet (§ 57 NBG):

VmAInsp Wqgener KatANordhorn. . . . . . . . .
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Liste

I. Eintragung:

Lfd. Name
Nr. Vorname

Weitere Nachrichten

der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

Geburtsdatum Amtsbezrk Amtssitz Aufsichts-
behörde

123 Rehbein,
Klaus
Heinrich

124 Deike,
Norbert

125 Schreiber,
Hans-
Christian

126 Vredenborg,
Jannes

127 Hoffmann,
Wolfdietrich

1. 5. 1947 Land Neustadt Bez.Reg.
Niedersachsen am Hannover

Rübenberge

23.12.1947 Land
Niedersachsen

9. 6.1952 Land
Nie«lersachsen

Sarstedt

Meppen

1. 6. 1949 Land Jever
Niedersachsen

26. ll. 1947 Land Walsrode
Niedersachsen

Bez.Reg.
Hannover

Bez.Reg.
Weser-Ems

Bez.Reg.
Weser-Ems

Bez.Reg.
Lüneburg

II. Löschung:

a) Der unter lfd. Nr. 59 aufgeführte Friedrich-l[ilhelm Drecoll, mit Amtssitz in Hannover, ist

m 27 . l- 1980 verstorben.

b) Der unter lfd Nr. 67 aufgelührte Hans Schnell, mit Amtssitz in Göttingen, ist auf Antrag

mit Wirkung vo m 29 . 4. 1980 aus seinem Amt entlassen worden.

c) Der unter lfd. Nr. 82 aufgeführte Jürgen Heinrich Elvers, mit Amtssitz in lVinsen (Luhe),

ist am 16. 6. 80 verstorben.
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